
237 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XIII. GP 

10. 3. 1972 

. Regierungsvorlage 

Bundesgesetz V01.l1 XXXXXXXXXX,' 
mit dem das Heeresversorgungsgesetz geän­
dert wird (10. Novelle zum Heeresversor­

, gungsgesetz) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Heeresversorgungsgesetz, BGBl. Nr. 27/ 
1964, in der .Fassung der Bundesgesetze BGBl. 
Nr. 306/1964, 84/1965, 336/1965, 9/1967, 260/ 
1967, 22/1969, 206/1969 und 315/1971 wird wie 
folgt geändert: 

1. Der Abs. 3 des § 2 hat zu lauten: 

,,(3) Eine Gesundheitsschädigung gilt, wenn 
für sie auch nur eine Versorgungsleistung (§ 4) 
zuerkannt worden ist, für immer, und zwar auch 
bei der Inanspruchnahme jeder anderen Versor­
gungsleis1;ung (§ 4) als Dienstbeschädigung im 
Sinne des" Abs. 1. Dies gilt jedoch nicht für die 
Zuerkennung einer Hilflosenzulage und eines.Zu­
schusses zu den Kosten für Diätverpflegung." 

2. Die Z. 2 des § 4 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,2. Beschädigtenrente, FamiLienzuschläge, 
Schwerstbeschädigtenzulage, Pflegezulage, Blin­
denzulage, Hilflosenzulage, Führhundzulage, Zu­
schuß zu den Kosten für Diätverpflegung. " 

3. Die Z. 6 des § 4 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,6. Zuschuß zu den Kosten für Diätverpfle­
gung;" 

4. Die bisherige Z. 6 des § 4 Abs. 2 erhält 
die Bezeichnung Z. 7 .. 

5. Der letzte Satz des § 11 Abs. 2 hat zu 
lauten: 

"Hat ein Zugeteilter vor der Einrückung zum 
Präsenz dienst und seit der Beendigung der 
Dienstleistung, durch die er die Dienstbeschädi­
gung erlitten hat, noch kein A-rbeitseinkommen 
bezogen, so ist das tägliche Krankengeld in dieser 
Höchstgrenze zu bemessen.« 

6. Der Abs. 3 des § 12 hat zu lauten: 

,,(3) Die Beschädigtenrente wird wä~rend einer 
mit voller Verpflegung verbundenen Heilbehand­
lung weiter geleistet, doch ist eine bereits zuer­
kannte Pflegezulage (§ 27) oder Hilflosenzulage 
(§ 27 a) oder ein bereits zuerkannter Zuschuß zu 
den Kosten für Diätverpflegung (§ 26 b) mit 
dem ersten Tage des auf den Beginn der Heil­
behandlung folgenden vierten Monates einzu­
stellen und erst für den Monat wieder zu leisten, 
in dem die Heilbehandlung beendet wurde. Hat 
ein Beschädigter für unterhaltsberechtigte Ange­
hörige nicht zu sorgen, so list die Zahlung des 
Erhöhungsbetrages zur Beschädigtenrente nach 
§ 23 Abs. 5 auf die gleiche Dauer einzustellen. 
Eine während einer mit voller Verpflegung ver­
bundenen Heilbehandlung beantragte Pflegezu­
lage oder Hilflosenzulage oder ein beantragter 
Zuschuß zu den 'Kosten für Diätverpflegung ist 
beim Zutreffen der sons~igen Voraussetzungen 
frühestens vom Ersten des M9nates an zu leisten, 
in dem die Heilbehandlung beendet wurde. Das 
gleiche gilt für den Anspruch auf einen Erhö­
hungsbetrag zur Beschädigtenrente nach § 23 
Abs. 5, wenn der Beschädigte für keine unter­
haltsberechtigten Angehöl"'igen zu sorgen hat." 

7. Der vorletzte Satz des § 25 Abs. 3 hat 
zu lauten: 

"Bei Empfängern einer Beschädigtenrente ent­
sprechend einer Minderung der Erwerbsfähigkeit 
von 50 v. H. ist ein Betrag im 

Ausmaß von .................. 10 v. H., 
von 60 v. H. ist ein Betrag im 

Ausmaß von ............... 000 15 v. Ho, 
von 70 v. H. ist ein Betrag im 

Ausmaß von .. 0.0 ••• 0 ••••• 000. 20 v. H., 
von 80 v. H. ist ein Betrag im 

Ausmaß von .... 0 •••••••• 0 •• 0 0 25 v. H., 
von 90 v. H. und mehr ist ein Betrag im 

Ausmaß von .. 0.0 ••••• 0 •••• 0.0 30 v. H., 

bei Empfängern einer Hinterbliebenenrente ein 
Betrag im, Ausmaß von 25 v. H. von dem auf 
Grund ,des Einheitswertes ermittelten Einkom­
men abzusetzen." 
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2 237 der Beilagen 

8. Im Abs. 4 des § 25 sind die Zahlen ,,12" und 11. Der zweite Satz des § 28 Abs. 4 hat zu 
,,6" durch die Zahlen ,,10" und ,,5" zu ersetzen. lauten: 

9. Nach § 26 a ist als § 26 beinzufügen: 

,,§ 26 b. (1) Schwerbeschädigten ist wegen der 
ihnen erwachsenden außergewöhnlichen Ausgaben 
für eine ihnen verordnete Diätverpflegung auf 
Antrag zur Erhöhung der Beschäd,igtenrente nach 
§ 23 Abs. 5 ein Zuschuß zu gewähren, wenn die 
Diätverpflegung wegen einer der aufgezählten 
Erkrankungen erforderlich ,ist. Der Zuschuß be­
trägt bei Diätverpflegung wegen Zuckerkrankheit 
100 S monatlich, wenn aber die Einschätzung 
nach den zu § 21 Abs. 2 aufgestellten Richtsätzen 
eine Minderung der Erwerbsfähigkeit von 50 v. 
H. oder 60 v. H. bedingt, 200 S monatlich, 
und, wenn die Einschätzung eine Minderung 
der Erwerbsfähigkeit von 70 v. H. oder mehr 
bedingt, 300 S monatlich. Für chronische Erkran­
kungen des Magens, des Darmes, der Gallenblase 
und Leber ist ein Zuschuß nur zu gewähren, 
wenn der Leidenszustand nach den zu § 21 Abs. 2 
aufgestellten Richtsätzen eine Minderung der 
Erwerbsfähigkeit von insgesamt mindestens 
50 v. H. bedingt. Dieser Zuschuß beträgt 100 S 
monatlich. Absetzungen vom Einkommen (§ 25) 
wegen außergewöhnlicher Ausgaben infolge 
Diätverpflegung sind nicht zulässig. Treffen' meh­
rere Ansprüche auf einen Zuschuß auf Grund 
verschiedener Versorgungsleistungen ZUsammen, 
so gebührt dieser Zuschuß nur zu einer Versor­
gungsleisturtg. 

(2) An die' Stelle der ,im Abs~ 1 angeführten 
Beträge treten mit Wirkung vom 1. Jänner 1973 
und in der Folge vom 1. Jänner eines jeden 
Jahres die unter Bedachtnahme auf § 46 b ver­
y,ielfachten Beträge." 

1 O. Der Abs. 4 des § 27 hat zu lauten: 

,,(4) Die Pflegezulage beträgt monatlich in der 

Stufe 

I 
II 
III 
IV 
V 

I 
vom 1. Juli 1972 I 

" bis 30. Juni 1973 vom 1. Juli 1973 an 

1517 S, 
2276 S, 
3680 S, 
4675 S, 
5669 S, 

2162 S, 
3243 S, 
4325 S, 
5407 S, 
6487 S. 

An die Stelle der inder ersten Spalte angeführten 
Beträge treten mit Wirkung vom 1. Jänner 
1973 und an die Stelle der in der zweiienSpalte 
angeführten Beträge mit Wirkung vom 1.. Juli 
1973 und in der Folge vom 1. Jänner eines jeden 
Jahres die unter Bedachtnahme auf § 46 b ver­
v~elfachten Beträge." 

"Erfordert der Verlust des Sehvermögens im 
Zusammenwirken mit anderen Gebrechen er­
höhte Pflege und Wartung, so ist die Blinden­
zulage für Blinde auf das Ausmaß der Stufe IV, 
für praktisch Blinde auf das Ausmaß der Stufe III 
oder IV der Pflegezulage zu erhöhen." 

12. Nach Abschnitt VI des I. Hauptstückes 
ist als Abschnitt VI a einzufügen: 

"ABSCHNITT VI a 

B e zug s b e r e c h t i gun gun d F 0 r t s e t­
zung des Verfahrens im Falle des 
Todes des Anspruchsberechtigten 

§ 31 a. (1) Ist im Zeitpunkt des Todes des 
AnspruchsberechtJigten eine fällige Geldleistung 
noch nicht ausgezahlt, so sind, sofern in diesem 
Bundesgesetz nichts anderes bestimmt wird, nach­
einander der Ehegatte, die leiblichen Kinder, die 
Wahlkinder, die, Stiefkinder, der Vater, die Mut­
ter, die Geschwister bezugsberechtigt, alle diese 
Personen jedoch nur, wenn sie gegenüber dem 
Anspruchsberechtigten zur Zeit seines Todes 
lhterhaltspflichtig oder unterhaltsberechtigt 
waren oder mit ihm zur Zeit seines Todes in 
häuslicher Gemeinschaft gelebt haben. Steht der 
Anspruch mehreren Kindern oder Geschwistern 
des Verstorbenen zu, so sind sie zu gleichen 
Teilen anspruchsberechtigt. Sind solche Personen 
nicht vorhanden, so fällt die noch nicht ausge­
zahlte Geldleistung in den Nachlaß. 

(2) Ist be,im Tode des Ansprudlswerbers oder 
Anspruchsberechtigten das Versorgungsverfahren 
noch nicht abgeschlossen, 'so sind zur Fortsetzung 
des Verfahrens nacheinander der Ehegatte, die 
leiblichen Kinder, die Wahlkinder, die Stief­
kinder, der Vater, die Mutter, die Geschwister 
berechtigt, alle diese Personen jedoch nur, wenn 
sie gegenüber dem Anspruchsberechtigten zur 
Zeit seines Todes unterhaltspflichtlig oder unter­
haltsberechtigt waren oder mit ihm zur Zeit 
seines Todes ,in häuslicher Gemeinschaft gelebt 
haben. Sind solche Personen nicht vorhanden, 
so sind die Rechtsnachfolger des Verstorbenen 
zur Fortsetzung des Verfahrens berechtigt." ' 

13. Der dritte Satz des § 32 hat zu lauten: 

"Hinterbliebenen nach Schwerbeschädigten, die 
bis zum Tod Anspruch auf eine Beschädigten­
rente für Erwerbsunfähige oder auf eine Pflege­
zulage hatten, ,ist der Anspruch auf. Hinter­
bliebenenrente auCh dann gewahrt, wenn der 
Tod nicht die Folge einer Dienstbeschädigung 
war." 

14. Der letzte Satz des § 32 hat zu entfallen. 
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15. Im Abs. 1 des § 37 ,ist vor dem letzten 
Satz folgender Satz einzufügen: 

"Die Abfertigung ist auch dann zu leisten, wenn 
d~e Witwe durch die Wiederverehelichung die 
österreichische Staatsbürgerschaft verloren hat." 

16. Dem Abs. 1 des § 44 ,ist folgender Satz 
anzufügen: 

"Der letzte Satz des § 32 ist anzuwenden." 

17. Der Abs. 2 des § 44 hat zu lauten: 

,,(2) Die Elternrenten nach Abs. 1 sind nur 
in dem Ausmaß zu leisten, als das Einkommen 
(§ 25) der Eltern die gemäß § 46 Abs.2 und 4 
des Kriegsopferversorgungsgesetzes 1957 für 
Elternteile und Elternpaare jeweils festgesetzten 
Einkommensgrenzen nicht erreicht. Bei im ge­
meinsamen Haushalt lebenden Elternpaaren ist 
der Berechnung das gemeinsame monadiche Ein­
kommen (§ 25) einschließlich der Elternrenten 
beider Elternteile (§ 44 Abs. 1) zugrunde zu legen. 
übersteigt bei solchen Elternpaaren das Ein­
kommen (§ 25) zuzüghlch der Elternrenten nach 
Abs; 1 die Einkommensgrenze, sind die Eltern­
renten je um die Hälfte des übersteigenden Be­
trages zu kürzen." 

18. § 46 erhält die Bezeichnung§ 45 a. 

19. Nach § 45 a ist als § 46 einzufügen: 

,,§ 46. (1) Hinterbliebenen ist wegen der ihnen 
erwachsenden außergewöhnlichen Ausgaben für 
eine ihnen verordnete Diätverpflegung auf An­
trag zur Zusatzrente gemäß § 33 Abs. 2, zur 
Witwenbeihilfe gemäß § 35 Abs. 2, zur Zusatz-" 
rente Zur Waisenrente gemäß § 41 Abs. 2, zur 
erhöhten Waisenbeihilfe gemäß § 42 Abs. 2 und 
zur Elternrente gemäß § 44 ein Zu schuß zu 
gewähren, wenn die Diätverpflegung wegen 
einer der aufgezählten Erkrankungen erforder­
lich ist. Der Zuschuß beträgt bei Diätverpflegung 
wegen Zuckerkrankheit 100 S monatlich, wenn 
aber die Einschätzung nach den zu § 21 Abs. 2 
aufgestellten Richtsätzen eine Minderung der 
Erwerbsfähigkeit von 50 v. H. oder 60 v. H. 
bedingt, 200 S monatlich, und, wenn die Ein­
schätzung eine Minderung der Erwerbsfähigkeit 
von 70 v. H. oder mehr bedingt, 300 S monatlich. 
Für chronische Erkrankungen des Magens, des 
Darmes, der Gallenblase und Leber ist ein 
Zuschuß nur zu gewähren, wenn der Leidenszu­
stand nach den zu § 21 Abs. 2 aufgestellten 
Richtsätzen eine Minderung der Erwerbsfähig­
keit von insgesamt mindestens 50 v. H. bedingt. 
Dieser Zuschuß beträgt 100 S monatlich. Abset­
zungen vom Einkommen (§ 25) wegen außer­
gewöhnlicher Ausgaben ,infolge Diätverpflegung 
sind nicht zulässig. Treffen mehrere Ansprüche 
auf einen Zuschuß auf Grund verschiedener Ver­
sorgungsleistungen zusammen, so gebührt dieser 

Zuschuß nur zu einer Versorgungsleistung. § 12 
Abs. 3 gilt sinngemäß. 

(2) An die Stelle der im Abs. 1 angeführten 
Beträge treten mit Wirkung vom 1. Jänner 1973 
und in der Folge vom 1. Jänner eines jeden 
Jahres die unter Bedachtnahme auf .§ 46 b ver­
vielfachten Beträge." 

20. Die überschrift des Abschntitt~s VII ades 
1. Hauptstückes hat zu lauten: 

"A n pas s u n g von Ver s 0 r gun g s­
lei s tun gen und Ein kom m e n s­

betr,ägen" 

21. Im Abi;. 2 des § 46 b hat die Bezeichnung 
,,§ 27 Abs. 4" zu entfallen. 

22. Die Abs. 4 und 5 des § 46 b haben zu 
lauten: 

,,(4) Die Bestimmungen der Abs. 2 und 3 
finden auf die im § 26 b Abs. 1, § 46 Abs. 1 und 
§ 52 Abs. 1 angeführten Beträge mit der Ein- . 
schränkung Anwendung, daß diese Beträge der 
mit Wirksamkeit vom 1. Jänner 1973 vorzu­
nehmenden Anpassung zugrunde zu legen sind. 

(5) Die Anpassung der im § 27 Abs. 4 ange­
führten Beträge ist ,in der Weise vorzunehmen, 
daß die mit 1. JuLi 1972 festgesetzten Beträge 
am 1. Jänner 1973 mit dem Anpassungsfaktor 
für das Kalenderjahr 1973 und die mit 1. Juli 
1973 festgesetzten Beträge mit dem Anpassungs­
faktor für das Kalenderjahr 1973 und am 1. Jänner 
1974 mit dem Anpassungsfaktor für das Kalen­
derjahr 1974 zu vervielfachen sind. Mit Wirkung 
vom 1. Jänner 1975 und in der Folge mit Wir­
kung vom 1. Jänner eines jeden Jahres sind die 
Beträge mit dem Anpassungsfaktor gemäß Abs. 1 
zu vervielfachen. Der Vervielfachung ~ind jeweils 
die für das vorangegangene Jahr ermittelten 
Beträge zugrunde zu legen. Abs. 3 letzter Satz 
ist anzuwenden." 

23. Der bisherige Abs. 5 des § 46 b erhält die 
Bezeichnung Abs. 6. 

24. Der bisherige Abs. 6 des § 46 b erhält die 
Bezeichnung Abs. 7 und hat zu lauten: 

,,(7) Die sich aus Abs. 2, 3, 4 und 5 ergebenden 
Beträge sind alljährlich durch Verordnung des 
Bundesministers für soziale Verwaltung festzu-
stellen." . 

25. Der bisherige Abs.7 des § 46 b erhält die 
Bezeichnung Abs. 8. 

26. Die Abs. 1 und 2 des § 52 haben zu lauten: 

,,(1) Für jeden Versicherten ist ein Durch­
schnittsbeitrag in der Höhe von monatlich 140$ 
zu entfiichten. Gehören mehrere Versicherte 
einem gemeinsamen Haushalt an, so. ast der 
Beitrag in dieser Höhe nur für den Versicherten,· 

/ 
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der die höchste Rente nach diesem Bundesgesetz 
bezieht, bei gleich hoher Rente nur für den 
ältesten Versicherten (Hauptversicherten) zu ent­
richten; kommen für die Versticherung nur 
Waisen in Betracht, so gilt die jüngste Waise als 
Hauptversicherter. Für alle übrigen Versicherten 
(Zusatzversicherte) beträgt der Durchschnittsbei­
trag monatlich 27 S. Zum Beitrag für versiche­
ningspflichtige Hauptversicherte (§ 47) hat der 
Versicherte einen Anteil in Höhe von 3 v. H. 
des jeweiligen Betrages der gebührenden Hinter­
b1iebenenrente, Witwenbeihilfe oder WaJisenbei­
hilfe zu leisten. Den Unterschiedsbetrag auf den 
Versicherungsbeitrag für versicherungspflichtige 
Hauptversicherte und, den Beitrag für versiche­
rungspflichtige Zusatzversicherte hat der Bund 
zu leisten. Der von den Pfllchtversricherten zu 
tragende Beitragsanteil und der von den frei­
willig Versicherten (§ 48) zu entrichtende Ver­
sicherungsbeitrag werden durch das zuständige 
Landesinval>idenamt (§ 75) von der dem Ver­
sicherten zustehenden Rente einbehalten. Die 
Beiträge oder Beitragsanteile der Versicherten 
sind vom Einkommen (§ 25) nicht abzusetzen. 
An die Stelle der vorangeführten Beträge treten 
mit Wirkung vom 1. Jänner 1973 und in der 
F~lge vom 1. Jänner eines jeden Jahres die 
unter Bedachtnahme auf § 46 b vervielfachten 
Beträge. 

(2) Die Landesinvalidenämter überweisen die 
Beiträge allmonatlich an den Hauptverband der 
österreichischen Sozialversicherungsträger; dieser 
teilt die einlangenden Be'iträge auf die einzelnen 
Gebietskrankenkassen nach einem Schlüssel auf, 
der vom Bundesminister für soziale Verwaltung 
auf Antrag des Hauptverbandes der österreichi­
schen Sozialversicherungsträger un,ter Berück­
sichtigung des nachgewiesenen Aufwandes für die 
Krankenversicherung der Hinterbliebenen fest­
gesetzt wird. Reicht der Beitrag nicht aus, um den 
nachgewiesenen Aufwand zu decken, so kann der 
Aufteilungsschlüssel zugunsten' der Gebiets­
krankenkassen abgeändert werden, deren all­
gemeine finanzielle Lage dies begründet." 

27. Dem Abs. 1 des § 54 ,ist folgender Satz 
anzufügen: 

"Der Versorgungsberechtigte (Versorgungswer­
ber) hat alle für ihn und für eine allfällige 
Begleitperson sowie für die Beförderung not­
wendiger Hilfsmittel oder des Führhundes ,in 
Betracht kommenden Tarifermäßigungen in An­
spruch zu nehmen." 

28. Der Abs. 2 des § 54 hat zu lauten: 

,,(2) Zu den Reisekosten zählt auch der Mehr­
aufwand für Verpflegung und Nächtigung sowie 
die Entschädigung für Zeitversäumn1s. Der Er­
satz des Mehraufwandes sowie die Entschädigung 
für Zeitversäumruis sind jeweils 'in dem für 

Zeugen nach dem Gebührenanspruchsgesetz 1965, 
BGBL Nr. 17,9, vorgesehenen Ausmaß zu leisten." 

29. Der erste Satz des § 55 Abs. 1 hat zu lauten: 

;"Die Beschädigtenrenten, die Zulagen gemäß 
§§ 27 bis 29 sowie die Zuschüsse gemäß § 26 b 
fallen mit dem Monat an, ,in dem die Voraus­
setzungen für' die Zuerkennung erfüllt sind, 
frühestens jedoch mit dem Monat, in dem der 
Anspruch geltend gemacht wurde." 

30. Der erste Satz des § 55 Abs. 3 hat zu lauten: 

"Die Hinterbliebenenrenten, die Zuschüsse zu 
den Kosten für Diätverpflegung (§ 46), die 
Hilflosenzulagen (§ 46 a) sowie die Wiitwenbei­
hilfen und Waisenbeihilfen fallen mit dem Monat 
an, ,in dem die Voraussetzungen für die Zuer­
kennung erfüllt sind, frühestens mit dem Monat, 
der auf den Sterbetag der Person folgt, nach der 
der Anspruch geltend gemacht wurde." 

31. Der Abs. 1 des § 56 hat zu lauten: 

,,(1) Die Beschädigtenrenten, Familienzu­
schläge, Schwerstbe schädigtenzuIagen, Z usch üsse 
zu den Kosten für Diätverpflegung, Pflegezu­
lagen, Hilflosenzulagen, Blindenzulagen, Führ­
hundzulagen und Hinterbl>iebenenrenten !:owie 
die Witwenbeihilfell und Waisenbeihilfen sind 
für die Dauer 'des ungeänderten Bestandes ihrer 
tatsächlichen und rechtlichen Voraussetzungen 
unbefristet zuzuerkennen." 

32. Die Z. 3 und 4 des § 56 Abs. 3 haben zu 
lauten: 

,,3. die Bestimmungen der Z. 1 und 2 gelten 
sinngemäß für Schwerstbeschädigtenzulagen, 
Pflegezulagen, Hilfl.osenzulagen, Blindenzulagen 
und Zuschü~se zu den Kosten für Diätverpflegung 
(§§ 26 a, 27, 27 a, 46 a, 28, 26 b ünd 46) bei 
Veränderungen im Zustande der für die Ermitt­
lung der Summe der Hundertsätze maßgebenden 
einzelnen Dienstbeschädigungen, bei Ver:inde­
rungen im Zustande der Hilflosigkeit oder Blind­
heit oder des Leidenszustandes, der DQätver­
pflegung erforderlich macht; 

, ' 

4. die Neubemes:iUng einer vom Einkommen 
(§ 25) ,abhängigen Versorgungsleistung, die auf 
Grund der alljährlichen Pensions- und Re:nten­
anpassung oder der Anpassung von Einkomrnens­
beträgen gemäß § 25 Abs. 7 oder der Änderung 
der Bewertungssätu gemäß § 25 Abs. 8 erforder­
lich ist, wird mit dem Ersten des Monates wirk­
sam, ,in dein die Einkommensänderung einge­
treten ,ist;" 

33. Der letzte Satz des § 60 Abs. 1 hat zu 
lauten: 

"Ansprüche auf Pfl,~gezulage oder Blindenzulage 
(§§ 27, 28), Hilflosenzulage (§§ 27 a und 46 a), 
Zuschuß (§§ 26 bund 46), Führhundzulage (§ 29), 
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Sterbegeld (§ 30) sow,ie auf das Kleider- und 
WäsChepauschale (Abschnitt VII der Anlage zu 
§§ 15 und 16) können weder verpfändet noch 
gepfändet werden." 

erwachsen ist, auf Grund anderer Rechtsvor­
schriften beanspruchen, so geht dieser Anspruch 
auf den Bund insoweit über, als dieser aus diesem 
Anlaß Leistungen zu erbringen hat. Dies gilt 
nicht für den Anspruch auf Schm.erzengeld." 

34. Dem Abs. 2 des § 61 ist folgender Satz 
anzufügen: 

41. Der' Abs. 2 des Abschnittes II der Anlage 
ge- zu §§ 15 und 16 hat zu lauten:" "Bin zu den Kosten für Diätverpflegung 

währter Z usclniß ist einzustellen." 

35. Der letzte Satz des § 63 Abs. 1 hat zu 
lauten: " 

"Beschädigtenrenten entsprechend einer Minde­
rung der Erwerbsfähigkeit von 30 und 40 v. H., 
Erhöhungen der Beschädigtenrenten (§ 23 Abs.5), 
Familienzuschläge, Schwerstbeschädigtenzulagen, 
Pflegezulagen, BLindenzulagen, Hilflosenzulagen, 
Führhundzulagen, Zusatzrenten zur Witwen­
rente, Zulagen gemäß § 34 und Zuschüsse zu den 
Kosten fÜI7 Diätverpflegung sind nicht abferti­
gungsfähig. " 

36. Dem § 64 ist als Abs. 4 anzufügen: 

,,(4) W,ird eine Beschädigtenrente nach Aus­
zahlung einer Abfertligung wegen Verminderung 
des Grades der Erwerbsfähigkeit erhöht, gelten 
die Bestimmungen über den abgefernigten 
Rententeil nach § 64 Abs. 1 nicht für den sich 
jeweils aus der Neueinschätzung der Minderung 
der Erwerbsfähigkeit ergebenden Erhöhungs­
betrag." 

37. Der Abs. 1 des § 70 hat zu lauten: 

,,(1) Die den Versorgungsberechcigten nach 
diesem Bundesgesetz gebührenden in Geld be­
stehenden Versorgungsleistungen sind auf volle 
Schil1ingbeträge zu runden; hiebei sind Beträge 
unter 50 Groschen zu vernachlässigen und Be­
träge von 50 Groschen an auf einen Schilling zu 
ergänzen. " 

38. Der erste Satz des § 85 Abs. 1 hat zu lauten: 

"Im Falle eines nachgeWliesenen dringenden Be­
darfes sind den Versorgungswerbern noch vor 
Abschluß des Ermittlungsverfahrens Vorschüsse 
auf die nach diesem Bundesgesetz zu gewährenden 
Geldleistungen zu gewähren, wenn es wahrschein­
lich ist, daß der angemeldete Versorgungs­
anspruch begründet ist." 

39. Im § 87 a sind nach dem Wort "Gemeinden" 
die Worte "und die Träger der Sozialversiche­
rung" einzufügen. 

40. Der Abs. 1 des § 94 hat zu lauten: 

,,(1) Können Personen, denen nach den Be­
stimmungen dieses Bundesgesetzes Leistungen 
zustehen, den Ersatz des" Schadens, der ,ihnen 
durch einen Unfall od~r ein sonstiges Ereignis 

,,(2) Schwerbeschädigten ist für die ~nderung 
der Bedienungseinrichtungen an eigenen Motor­
fahrzeugen, für die Beschaffung und den Einbau 
von Zusatzgeräten, für die Ausstattung von 
Motorfahrzeugen mit einer automatischen Kupp­
lung, einer automatischen Kraftübertragung oder 
einer ähnlichen Vorrichtung ein Kostenersatz bis 
zur Höhe von 7000 S zu gewähren, wenn die 
~nderung oder Beschaffung wegen der Dienst­
beschädigungsfolgen erforderlich ist und von der 
Behörde vorgeschrieben wird. Sofern bei der 
Beschaffung eines Motorfahrzeuges, für dessen 
fabrikmäßige Sonderausstattung mit einer auto­
matischen Kupplung, einer automatischen Kraft­
übertragung oder einer ähnlichen Vorrichtung 
Mehrkosten ,in Form eines Aufschlages auf den 
Listenpreis erhoben werden, sind sie Schwerbe­
schädigten unter den gleichen Voraussetzungen 
bis zur Höhe von 7000 S zu ersetzen. Erwirbt der 
Schwerbeschädigte ein Motorfahrzeug, das in der 
serienmäß-igen Ausstattung nur mit einer auto­
matischen Kupplung oder einer automatischen 
Kraftübertragung geli~fert wird, ,ist an Stelle 
eines Kostenersatzes ein Zuschuß ,in Höhe von 
5000 S zu gewähren. Die Gewährung eines neuer­
lichen Kostenersatzes "(Zuschusses) ist im allge­
meinen frühestens nach Ablauf von fünf Jahren 
zulässig. " 

Artikel 11 

(1) Die in Durchführung dieses Bundesgesetzes 
erforderliche Neubemessung von Versorgungs­
leistungen hat von Amts wegen zu erfolgen. 

(2) § 64 Abs. 4 des Heeresversorgungsgesetzes 
findet auch auf Beschädigtenrenten Anwendung, 
die vor Inkrafttreten dieses Hundesgesetzes durch 
Auszahlung einer Abfertigung gemäß §§ 62 und 
63 des Heeresversorgungsgesetzes umgewandelt 
wurden. Eine Nachzahlung für die Zeit vor 
Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes findet jedoch 
nicht statt. 

Artikel III 

(1) Die Z. 26 des Art. I tritt am 1. Jänner 1973, 
alle übl'igen Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
treten am 1. Juli 1972 ,in Kraft. 

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
ist der Bundesminister für soziale Verwaltung 
betraut. 

2 
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. Erläuterungen 

Das Heeresvers'orgungsgesetz (HVG) sieht 
neben der Gewährung von Renten, deren Aus­
maß sich entsprechend der Regelung in der 
gesetzltchen Unfallversicherung nach dem 
Arbeitscinkommen des Beschädägten richtet, Lei­
stungen in Höhe der Rentensätze nach dem 
Kriegsopferversorgungsgesetz (KOVG) 1957 vor. 

Mit einem am 16. September 1971 zur Begut­
achtung versendeten Entwurf einer Novelle zum 
KOVG werden nunmehr Verbesserungen, der 
Kriegsopferversorgung in drei Etappen jeweils 
zum 1. Juli der Jahre 1972 bis 1974 in Aus­
sicht genommen. Neben einer Erhöhung der Wä:t­
wengrundrenten sowie der Waisenrenten sollen 
die Beschädigtengrundrenten entsprechend einer 
Minderung der Erwerbsfähigkeit von 30 v. H. 
bis 80 v. H. in ein angemessenes VerhältnQs zur 
Grundrente für Erwerbsunfähige gebracht wer­
den. Notwendige Mehrausgaben für Diätver­
pi1egung sollen nicht wie bisher durch Absetzung 
vom Einkommen, sondern durch einen Zuschuß 
zur Rente berücksichtigt werden. Die Pi1ege- und 
Blindenzulagen sollen mit Rücksicht auf die 
gestiegenen Lohnkosten für Pflegepersonen 
erhöht werden. Ferner ist eine Erhöhung der 
Elternrenten s?Wtie eine weitere Verbesserung der 
Bewertung von Einkünften aus Land- und Forst­
wirtschaft vorgesehen. Diesen Gesetzentwurf 
wird die Bundesregierung demnächst dem Natio­
nalrat zur verfassungsmäßigen Behandlung vor­
legen. 

Um die Beschädigten und Hinterbliebenen 
nach dem HVG. nicht schlechter zu stellen, ist es 
erfordedich, analoge Regelungen auch für den 
Bereich der Heeresversorgung zu treffen. 

Der vorliegende Gesetzentwurf sieht daher 
entsprechend dem eingangs erwähnten Entwurf 
einer Novelle zum KOVG eine Erhöhung der 
Pi1ege- und Blindenzulagen, Verbesserungen bei 
der Bewertung des Einkommens aus Land- und 
Forstwirtschaft sowie die Einführung eines Zu­
schusses zu den Kosten für Diätverpflegung vor. 
l'{eben einer Reihe von textlichen Änderungen, 
die im wesentlichen durch die Einführung des 
Zuschusses zu den Kosten für Diätverpflegung 
und die Erhöhung der Pflege- und Blindenzulagen 
bedingt sind, enthält der Entwurf ferner eine 

Regelung betreffend die Bezugsberechtigung und 
Fortsetzung des Verfahrens im Falle des Todes 
des Anspruchsberechcigten sowie Neuregelungen 
auf den Gebieten der Krankenversicherung der 
Hinterbliebenen und der orthopädischen Versor­
gung. 

Da durch die 9. Novelle zum HVG vom 
24. Juni 1971, BGBl. Nr. 315, die den Versor­
gungsberechtigtenzustehenden Mindestleistungen 
(§ 23 Abs. 5, § 26 Abs. 1, § 33 Abs. 2, § 35 
Abs. 2, § 41 Abs. 2, § 42 Abs. 2, § 44 Abs. 1 
und 2 sowie § 45 HVG) nicht mehr ziffern­
mäßig, sondern durch Verweisungen auf jene 
Normen des KOVG, welche die maßgebenden 
Rentensätze enthalten, festgesetzt wurden, er­
folgt die Angleichung der Mindestleistungen an 
die jeweiligen ,Rentensätze des KOVG automa­
tisch. Eine Novellierung der angeführten Bestim­
mungen des HVG aus Anlaß der !in Aussicht 
genommenen Leistungsverbesserungen auf dem J 

Gebiete der Kriegsopferversorgung ist daher 
- mit Ausnahme des § 44 Abs. 2 HVG - nicht 
erforderlich. 

Die im Rahmen des Begutachtungsve,rfahrens 
abgegebenen Stellungnahmen haben, soweit. sie 
von grundsätzlicher Bedeutung waren, Berück-
sichtigung gefunden. . 

Die Novelle soll am 1. Julti 1972 lin Kraft 
treten. 

Am 1. Jänner 1972 standen 535 Beschädigte 
und 55 Hinterbliebene im Bezug einer Rente 
nach dem HVG. Im HinbLick auf den kleinen \ 
Personen kreis wird die vorliegende Novelle nur 
einen gel"ingfügtigen, finanziellen Mehraufwand 
zur Folge haben, der im Bundesvoranschlag für 
das Jahr 1972 Deckung finden wird. Eine Ver­
mehrung des Personalstandes wird nicht erfor.,. 
derlich sein. ' 

Zu den einzelnen ,Bestimmungen ist folgend~ 
zu bemerken: 

Zu Art. I Z. 1, 2, 3, 4, 6, 9, 18, 19, 29, 
30, 31, 32, 33, 34 und 35: 

Entsprechend dem eingangs angeführten Ent­
wurf einer Novelle zum KOVG <ist auch für den 
Bereich der Heeresversorgung durch §§ 26 bund 
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46 die Gewährung eines Zuschusses zu den Kosten 
für Diätverpflegung vorgesehen. Die Höhe des 
Zuschusses richtet sich nach 'der Schwere des 
Leidenszustandes, der nach den zu §' 21 aufge-

\ stellten Richtsätzen einzuschätzen ist. Zum 
\ Unterschied von der Zuckerkrankheit begrün­

den die übrigen im Abs. 1 angeführten Leidens­
zustände nur ,dann einen Anspruch auf einen 
Zuschuß, wenn sie eine Minderung der Erwerbs­
fähigkeit von mindestens 50 v. H. bedingen. Die 
Richtsätze bilden hier lediglich eine Hilfe bei der 
Ermittlung der Schwere des Leidenszustandes. 
Der ursächliche Zusammenhang zWlischen Ge­
sundheitsschädigung und Dienstbeschädigung ist 
demnach ohne Belang. Durch die Zuerkennung 
eines Zuschusses zu den Kosten für Diätver­
pflegung ergeben sich somit keine Konsequenzen 
bezuglich der Anerkennung der Dienstbeschädi­
gung. Daraus folgt, daß § 2 Abs. 3 keine Anwen­
dung finden kann. 

Die Aufzählung der 'Leidenszustände in den 
Abs. 1 der §§ 26 bund 46 .ist taxativ. Die Vor­
aussetzungen für einen Zuschuß sind auch dann 
gegeben, wenn die Minderung der Erwerbsfäh~g­
keit von mindestens 50 v. H. durch mehrere der 
im dritten Satz der Abs. 1 der §§ 26 bund 46 
angeführten Leiden bedingt wird. 

In die Regelung wurden alle Leidenszustände 
einbezogen, bei denen nach medizinischem Fach­
wissen Mehrkosten für Diätverpflegung erwach­
sen, die als außergewöhnliche Ausgaben angesehen 
werden können. 

Die Einführung eines Zuschusses zu den Kosten 
für Diätverpflegung erfordert - abgesehen von 
§ 2 Abs. 3 - eine Ergänzung des § 4, § 12 
Abs. 3, § 55 Abs. 1 und 3, § 56 Abs. 1 und 3, 
§ 60 Abs. 1, § 61 Abs. 2 und § 63 Abs. 1. 

Zu Art. I Z. 5: 

Bei der Durchführung der Bestimmungen des 
§ 11 Abs. 2 haben sich ,im Zusammenhang mit 
der Auslegung' des Wortes "unmittelbar" Schwie­
rigkeiten ergeb~:n. Durch die vorliegende Neu­
fassung des letzten Satzes des § 11 Abs. 2 wird 
nun in Anlehnung an die Bestimmung des § 28 
Abs. 2 KOVG festgelegt, daß bei zugeteilten 
B'eschädigten, die bereits ein Arbeitseinkommen 
bezogen haben, die Höhe des Krankengeldes so 
zu bemessen ist, als ob der Beschädigte bei einer 
Gebietskrankenkasse pfli:chtversichert wäre. 

Zu Art. I Z.7: 

DurciJ. die Novelle vom 11. Dezember 1968, 
BGBI. Nr. 22/1969, wurde der stärkeren beruf­
lichen Belastung, der Schwerbeschädigte und Hin­
terbliebene bei der Führung eines land- und forst" 
wirtschaftlichen Betl"iebes ausgesetzt sind, und 
den damit verbundenen Erschwernissen bei der 
Erzielung eines Einkommens durch Absetzungs­
beträge Rechnung getragen. Der absetz bare Be-

trag wurde bei Schwerbeschädigten entsprechend 
einer Minderung der Erwerbsfähigkeit von 
70 v. H. und 80 v. H. mit einem Zehntel und 
bei erwerbsunfähigen. Schwerbeschädigten sowie 
bei Hinterbliebenen mit einem Fünftel des errech­
neten Einkommens aus Land-' und Forstwirt­
schaft festgesetzt. 

Der vorliegende Gesetzentwurf sieht nunmehr 
weitere Verbesserungen der BestJimmungen über 
die Bewertung des Einkommens aus Land- und 
Forstwirtschaft für Schwerbeschädigte vor. Mit 
Rücksicht auf die verhältnismäßig starke Behin­
derung bei der Ausführung landwirtschafdicher 
Arbeiten und der damit verbundenen geringeren 
Erwerbsmöglichkeit sollen auch bei Einkünften 
aus Land- und Forstwirtschaft, die Beschädigte 
entsprechend einer Minderung der Erwerbsfähig­
keit von 50 v. H. oder 60 v. H. beziehen, Abzüge 
erfolgen. Die Abzüge vom Binkommen sind nach 
dem Grad der Minderung der Erwerbsfähigkeit 
abgestuft. Hinterbliebene werden hinsichtlich des 
absetzbaren Betrages den Schwerbeschädigten ent­
sprechend einer Mind~rung der Erwerbsfähigkeit 
von 80 v. H. gleichgestellt. " 

Zu Art. I Z. 8: 

Durch die Herabsetzung der Prozentsätze soll 
das Binkommen des übergebers eines larid- und 
forstwirtschaftlichen Betriebes in eine günstigere 
Relation zum Binkommen des Betriebsüberneh­
mers gesetzt ,werden. 

Zu Art. I Z. 10: 

Entsprechend der im Bereiche der Kriegs­
opferversorgung in Aussicht genommenen Rege­
lung 'sollen die Sätze der Pflege- und BIinden­
zulagen im Hinblick auf die gestiegenen Lohn­
kosten für Pflegepersonen erhöht werden. Die 
Erhöhung soll ,in zwei Etappen erfolgen. Von 
der gesamten Erhöhung sollen in der ersten 
Etappe (vom 1. Juli 1972 an) bei den Stufen I 
und II ein Drittel; bei den höheren Stufen zwei 
Drittel verwirklicht werden. 
, Die in der ersten Reihe angeführten Beträge 

werden am 1. Jänner 1973 mit dem für das 
Jahr '1973 festzusetzenden Anpassungsfaktor ver­
vielfacht werden. Die ,in der zweiten Reihe ange­
führten Beträge werden' vom Zeitpunkt ihrer 
Wirksamkeit an (1. Juli ,1973) mit dem Anpas­
sungsfakt;or für das Jahr 1973 und weiters am 
1. Jänner 1974 mit dem Anpassungsfaktor für 
das Jahr 1974 dynamisiert. 

Zu Art. I Z. 11: 

Nach der' ständigen Judikatur des Verwal­
tungsgerichtshofes auf dem Gebiete der Kciegs­
opferversorgung ergibt sich aus dem Zusammen­
hang der Vorschrift des § 4 Abs. 1 2. Satz KOVG 
mit jener des § 18 Abs. 1 KOVG, daß ein 
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Anspruch auf Pflegezulage auch dann besteht, 
wenn sich die Hilflosigkeit eines Kriegsbeschä­
digten aus dem Zusammenwirken der Dienst­
beschärugung als, einer wesentlichen Bedingung 
mit anderen wesentlichen Bedingungen ergibt 
(Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes vom 
21. Mai 1962, Slg. NF 5804/A). Wenn sowohl 
die Dienstbeschädißung als auch akausale Gesund­
heitsschädigungen ,in einem annähernd gleichen 
Ausmaß Hilflosigkeit bedingen, kommt nicht 
allein die Gewährung 'einer Pflegezulage der 
Stufe I ,in Frage, sondern ist der Umstand, daß 
die Dienstbeschädigung eine wesentliche Berun­
gung der Hilflosigkeit ist, bei allen Stufen der 
Pflegezulage (mit' Ausnahme der Stufe V) gleich­
artig zu beurteilen (Erkenntnis des Verwaltungs­
gerichtshofes vom 11. Dezember 1964, Slg. NF 
Nr.6517/A). 

Hingegen hat der Verwaltungsgel"ichtshof in 
seinem Erkenntnis vom 19. Dezember 1963, Slg. 
NF Nr. 6194/A, seiner Rechtsansicht Ausdruck 
verliehen, daß nach dem Wortlaut des § 19 Abs. 4 
und 5 KOVG eine Erhöhung der BI.indenzulage 
nur zulässig sei, wenn das zur Blindheit hinzu­
kommende Gebrechen ebenfalls Folge einer 
Dienstbeschädigung sei. Durch die in Aussicht 
genommene Neufassung des § 19 Abs. 4 KOVG 
sollen die Empfänger einer Blindenzulage hin­
sichtlich der Berückgich~igung "anderer Gebre­
chen" den Pflegezulagenempfängern im Sinne des 
§ 18 KOVG gleichgestellt werden. 

Da die Bes~immungen des § 4 Abs. 1 2. Satz, 
des § 18 Abs. 1 und des § 19 Abs. 4 und 5 KOVG 
in das HVG übernommen worden sind (§ 2 
Abs. 1 2. Satz, § 27 Abs. 1 und § 28 Abs. 4 und 5 
HVG), und die Blinden im Sinne des, HVG 
nicht schlechter gestellt werden sollen, ist es 
geboten, auch die dem § 19 Abs. 4 KOVGent­
sprechende Bestimmung des § 28 Abs. 4 HVG 
neu zu fassen. 

Zu Art. I Z. 12: 

Besteht beim Tod eines Versorgungsberechtig~ 
ten ein Rentenguthahen oder ist ein Versorgungs­
verfahren noch nicht rechtskräftig abgeschlossen, 
müßte wegen der Auszahlung dieses Rentengut­
habens an den berechtigten Erben bzw. wegen 
des Eintl1ittes in das Versorgungsverfahren ein 
Verlassenschaftsverfahren durchgeführt werden. 
Da es sich um geringfügige Forderungen han­
delt, steht der Aufwand des Verlassenschaftsver­
fahrens zu diesen Forderungen in keinem trag-
baren Verhältnis. ' 

Durch Abs. 1 soll daher die Möglichkeit 
geschaffen werden, fällige Geldleistungen unab­
hängig von den bürgerlich-rechtLichen Bestim­
mungen an die bezeichneten Personen auszuzah­
len. 

fahrens ein, ohne daß ihre erbrechtliche Legitima­
tion im Verlassenschaftsverfahren ' festges~ellt 
werden mußte. Sind solche Angehörige nicht vor­
handen, darf ein Versorgungsverfahren nur von 
der Verlassenschaft oder vom Erben (im Sinne 
des bürgerlichen Rechtes) fortgesetzt werden. 

§ 31 a wurde den §§ 108 und 408 ASVG nach­
gebildet. 

Zu Art. I Z. 13 und 14: 

Durch die 1\nderung des § 32 wird in Anleh­
nung an die beabsichtigte Regelung des KOVG 
festgelegt, daß neben Witwen und Waisen auch 
Eltern nach Schwerbeschädigten, die bis zum Tod 
Anspruch auf eine Pflegezulage hatten, der An~ 
spruch auf' Elternrente gewahrt ist, wenn der 
Tod nicht die Folge einer Dienstbeschädigung 
war. 

Zu Art. I Z. 15: 

Entsprechend der Regelung im KOVG soll 
künftighin die Abfertigung auch dann gebühren, 
wenn die Witwe durch die Wiederverehdichung 
die österreichische Staatsbürgerschaft verloren 
hat. 

Zu Art. I Z. 16: 

Durch die Ergänzung des § 44 Abs. 1 wird 
Eltern nach Schwerbeschädigten, die bis zum Tod 
Anspruch auf die Beschädigtenrente für Erwerbs­
unfähige oder auf eine Pflegezulage hatten, der 
Anspruch auf Erhöhung der Elternreqte auch 
dann gewährleistet, wenn der Tod nicht die Folge 
einer Dienstbeschädigung war. 

Zu Art. I. Z. 17: 

Der eingangs erwähnte Entwurf einer Novelle 
zum KOVG sieht auch eine 1\nderung der die 
Elternrente betreffenden Bes~immungen vor. So 
sollen unter anderem die Einkommensgrenzen 
ziffernmäßig und nicht mehr durch Bezugnahme 
auf die im § 12 Abs. 2 zweiter Satz KOVG auf­
gestellte Grenze festgelegt werden. Diese 1\nde­
ruri.g des KOVG machte eine Neufassung des 
§ 44 Abs. 2 erfordedich. 

Zu Art. I Z. 21 bis 25: 

Die Neufestsetzung der Pflegezulagen und der 
Krankenversicherungsbeiträge sowie die Einfüh­
rung eines Zuschusses zu den Kosten für Diät­
verpflegung bedingen., auch eine entsprechende 
Abänderung und Ergänzung der Bestimmungen 
über die Rentenanpassung. Hinsichtlrich der Son­
derregelung für die Anpassung der Pflegezulagen­
sätze wird auf die Ausführungen zu Art. I Z. 10 
verWIesen. 

Zu Art. I Z. 26: 

Abs. 2 räumt den bezeichneten Angehörigen Entsprechend der in Aussicht genommenen 
die ParteisteIlung für die Fortsetzung des Ver- Regelung in der Kriegsopferversorgung wurden 
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die Bestimmungen über die Krankenversicherung 
der Hinterbliebenen neu gefaßt. Es ist vorge­
sehen, die Krankenversicherungsbeiträge neuer­
lich zu erhöhen. Der Beitrag für Hauptver­
sichert~, der derzeit 90 S beträgt, soll mit 140 S 
und der Beitrag für Zusatzversicherte, der der­
zeit 18 S beträgt, mit 27 S ab 1. Jänner 1973 
festgesetzt werden. Die neuen Beträge bilden die 
Grundlage für die alljährliche Anpassung vom 
1. Jänner 1973 angefangen. 

Weiters soll mit Wirkung vom 1. Jänner 1973 
ähnlich der in der So~ialversicherung angestreb­
ten Regelung der Beitragsanteil für Hauptver­
sicherte in Höhe von 3 v. H. des jeweiligen 
Betrages der Hinterbliebenenrente, Witwenbei­
hilfe oder Waisenbeihilfe bemessen werden. über­
dies sollen künftighin Beiträge für freiwmige 
Versicherte und Beitragsanteile für Pfl.ichtver­
sicherte nicht mehr vom Einkommen (§ 25) abge­
setzt werden können. 

Zu Art. I Z. 27 und 28: 

Den Versorgungsberechtigten (Versorgungs­
werbern) sollen die Reisekosten für Massenbeför­
derungsmittel - ähnlich der Regelung im § 6 
Abs. 4 der Reisegebührenvorschrift 1955 - nur 
in dem Ausmaß ersetzt werden, in dem sie den 
Versorgungsberechtigten (Versorgungswerbern) 
bei Inanspruchnahme von Tariferm~ßligungen für 
sich und für eine allfällige Begleitperson sowie 
für die Beförderung notwendiger Hilfsmittel 
oder des Führhundes erwachsen. 

Gemäß Abs. 2 soll künftighin neben dem 
Ersatz des Mehraufwandes für Verpflegung und 
Nächtigung auch eine Entschädigung für Zeit­
versäumnis in Höhe der im Gebührenanspruchs­
gesetz 1965 jeweils für Zeugen vorgesehenen 
Vergütungssätze geleistet werden. 

Zu Art. I Z. 32: 

Für die Einstellung, Herabsetzung oder Er­
höhung eines Zuschusses für Diätverpflegung 
infolge Veränderung des Leidenszustandes, der 
die Diätverpflegung erforderlich macht, sollen 
die Bestimmungen des § 56 Abs. 3 Z. 1 und 2 
sinngemäß gelten; Ferner wurde die Bestimmung 
hinsichtlich einer hnderung des für den Bezug 
einer Schwerstbeschädigtenzulage maßgebenden 
Zustandes prä2Jiser gefaßt. 

Die pauschalierten Einkünfte aus Land- und 
Forstwirtschaft sind gemäß § 25 Abs. 7 ebenso 
wie die im § 46 b angeführten Leistungen und 
Pensionen aus der Sorialversicherung mit dem 
für den Bereich des Allgemeinen So~ialversiche~ 
rungsgesetzes festgesetzten Anpassungsfaktor all­
jährlich zu vervielfachen. Durch die vorliegende 
Regelung wird nunmehr klargestellt, daß Neu­
bemessungen, die durch die Anpassung des land­
und ,forstwirtschaftlichen Einkommens erforder­
lich werden, ebenso wie die Neubemessung 

infolge der Pensions- und Rentenanpassung 
bereits mit dem Ersten des Monates wirksam 
werden, in dem die Einkommensänderung, das 
ist jeweils der 1. Jänner eines jeden Jahres, ein­
getreten ist. Das gleiche soll für' die Neufest­
setzung der Bewertungssätze für Sachbezüge 
durch die Finanzlandesdirektionen ,gemäß § 25 
Abs'. 8 gelten. Die allgemeine Bestimmung des 
§ 56 Abs. 3, erster Satz, wonach die Einstellung 
oder Neubemessung einer Beschädigten- oder 
Hinterbliebenenrente mit dem auf die maß­
gebende Veränderung folgenden Monat wirksam 
wird, findet somit hier keine Anwendung. 

Zu Art. I Z. 36 und Art. II Abs. 2: 

Es entspricht dem Charakter der Abfertigung, 
daß der abgefertigte Rententeil nicht mehr auf­
lebt, auch wenn die Rentenbeträge infolge gesetz­
licher Neuregelungen oder infolge der jährlichen 
Rentenanpassung erhöht werden. Eine Härte 
besteht jedoch darin, daß der abgefertlige Renten­
teil (die Hälfte, zwei Drittel) bei Erhöhung einer 
Beschädigtenrente wegen Verminderung der 
Erwerbsfähigkeit jeweils vom gesamten Renten­
betrag berechnet wird. Nach der vorliegenden 
Neuregelung soll der Unterschiedsbetrag, der sich 
jeweils aus der Minderung der Erwerbsfähigkeit 
ergibt, die der der Berechnung der Abfertigung 
zugrunde gelegten Beschädigtenrente entspricht, 
und der Minderung der Erwerbsfähigkeit, die 
der neubemessenen Beschädigtenrente entspricht, 
von der Rentenkürzung nicht erfaßt werden. 

Art. IV Abs. 2 ordnet an, daß diese Ver­
besserung auch Beschädigten, deren Beschädigten­
rente bereits vor Inkrafttreten der vorliegenden 
BestJimmung nach §§ 62 und 63 HVG abgefertigt 
wurde, zugute kommt. 

Zu Art. I Z. 37: 

§ 46 b Abs. 3 bestimmt, daß bei der Renten­
anpassung Beträge unter 50 Groschen zu vernach­
lässigen und Beträge von 50 Groschen an auf 
einen Schilling zu ergänzen sind. Es erscheint 
daher sinnvoll, auch die allgemeine Rundungs­
bestimmung im § 70 der des § 46 b Abs. 3 anzu­
gleichen. 

Zu Art. I Z. 38: 

Die Gewährung von Vorschüssen soll künftiig­
hin nicht auf die Beschädigtenrenten, Hinter­
bLiebenenrenten und Zusatzrenten beschränkt 
sein, sondern für alle Geldleistungen (Zulagen, 
usw.) in Betracht kommen. 

, Zu Art. I Z. 39: 

Im Interesse einer ökonomischen und raschen 
Durchführung des Ermittlungsverfahrens er­
scheint es geboten~ wie ,im Bereiche der Kniegs­
opferversorgung die Mitwirkungspflicht der 
S021ialversicherungsträger gesetzlich zu verankern. 
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Zu Art. I Z. 40: 

Da Beschädigte unter bestimmten Vorausset­
zungen Anspruch auf Heilbehandlung für . alle 
Gesundheitsstörungen haben und Schadenersatz­
ansprüche derVersorgungsberechcigten nach der 
derzeicigen Rechtslage nur darin auf den Bund 
übergehen, wenn der Schaden aus einer im § 1 
genannten Ursache erwachsen is~ kann der Bund 
Heilfürsorgekosten, die aus anderen Ursachen 
erwachsen sind (z. B. Verkehrsunfall eines Be­
schädigten im Zivilleben), vom Schädiger gemäß 
§ 94 nicht zurückfordern. Durch die Neufassung 
des § 94 Abs. 1 wird auch für diese Tatbestände 
eine Regreßlegitimation des Bundes geschaffen. 

Zu Art. I Z. 41: 

Nach der derzeitgen Rechtslage kann ein 
Kostenersatz für Änderungen an Bedienungsein­
r.ichtungen an eigenen Motorfahrzeugen bzw. für 
die Beschaffung von Zusatzgeräten für derartige 
Fahrzeuge nur an bestimmte Gruppen von 
Amputierten bzw. Gehbehinderten geleistet wer­
den. Künftighin soll jedoch jeder Schwe.rbeschä~ 
digte, dem die zuständige Behörde wegen der 
Dienstbeschädigungsfolgen die Berechtigung zum 
Lenken eines Kraftfahrzeuges nur unter der Auf­
lage einer' besnimmten Ausstattung des gelenkten 
Kraftfahrzeuges erteilt, einen Kostenersatz bzw. 
Zuschuß zu den Mehrkosten erhalten. Die Fort­
entwicklung der Technik im Kraftfahrzeugbau, 
insbesondere die serienmäßige Aus~tattung eini­
ger Typen von Kraftfahrzeugen mit automati­
schen Kupplungen, bzw. automatischen Kraft­
übertragungen und dergleichen, eröffnet nunmehr 

,V'ielen Körperbeschädigten die Möglichkeit; ein 
derartig ausgestattetes Kraftfahrzeug schon in 
seiner typisierten Ausstattung, ohne jede Ver­
änderung des Fahrzeuges, lenken zu können. 

Die bisher von den zuständigen Behörden 
geübte PraXiis, z. B. Beinamputierten nur eine 
"eingeschränkte Lenkerberechtigung" nach § 65 
Abs. 3 KFG 1967, BGBl. Nr. J.67/1967, zu ertei­
len, erfuhr durch diese technische Neuentwick­
lung insofern eine Änderung, als nunmehr der:" 
artigen Körperbehinderten die Mögl'ichkeit 6ffen~ 
steht, an Stelle des eingeschränkten Führerschei­
nes die Erteilung einer mit der Auflage der Ver­
wendung einer automatischen Kupplung und 
dgL versehenen Lenkerberechtigung nach § 65 
Abs. 2 leg. eit. zu beantragen. Dadurch werden 
diese Personen in die Lage versetzt, jedes serien­
mäßig mit einer automatischen Kupplung oder 
dgl. ausgestattete Kraftfahrzeug ohne w~teres 
lenken zu dürfen. Es entfällt auch die für die 
eingeschränkte Lenkerberechcigung erforderliche 
Identifikatlion des Kraftfahrzeuges, für das die 
.eingeschränkteLenkerberechtigung Gültigkeit 
hat, durch Anmerkung des Kennz~ichens, und 
der Fahrgestellnummer dieses Kraftfahrzeuges im 

Führerschein nach § 71 Abs. 2 leg. eit. und die 
Eintragung im Zulassungsschein über die Auf­
lagen" unter denen es zum Verkehr zugelassen 
wurde. Es ist verständlich, daß viele Beschädigte, 
für die bisher nur die Erteilung einer einge­
schränkten Lenkerberechcigung in Betracht kam, 
nunmehr durch Ankauf eines schonserienmäßig 
mit Automatik-Einrichtungen ausgestatteten 
Kraftfahrzeuges die Voraussetzungen für die Er­
teilung eines mit Auflage versehenen Führer-' 
scheines schaffen wollen. Allerdings ist der Kauf­
preis derartlig ausgestatteter Fahrzeuge höher als 
der vergleichbarer Fahrzeuge mit Normalkupp-
lung bzw. -schaltung. ' . 

Die bisherige Regelung des Ersatzes der Kosten 
der von der Verkehrs behörde vorgeschriebenen 

.Änderungen ,an Motorfahrzeugen bzw. der An­
schaffung voft Zusatzgeräten für derartige, Fahr­
zeuge sieht weder einen Zuschußbzw. Ersatz 
jener Mehrkosten vor, die beim Erwerb eines 
serienmäßig mit Automatik ausgestatteten Kraft­
fahrzeuges, das wahlweise in der gleichen Type 
auch in Nor1l!.alausführung erhältlich ist, ,aufzu­
wenden sirid, noch einen Zuschuß zur Anschaf~ 
fung von Kraftfahrzeugen jener Marken bzw. 
Typen, von denen eine Ausführung mit Normal­
getriebe bzw. -kupplung nicht erzeugt wird. 

Die nun vorgesehene Fassung dieser BestJim­
mung trägt diesem Umstand dadurch Rechnung, 
daß einerseits - ähnlich wie bisher - für von 
der Verkehrsbehörde an Kraftfahrzeugen vor­
geschriebene Änderungen und, dgl. ein Ersatz 
im Ausmaß der tatsächlich aufgewendeten und 
nachgewliesenen Kosten, jedoch höchstens von 
7000 S, g.eleistet wird und andererseits Auf­
schläge' auf den Listenpreis für serienmäßige ein­
gebaute Automatik-Einrichtungen für die Kupp~ 
lung bzw. Kraftübertragung ebenfalls bis zur 
Höhe von 7000 S abgegolten werden. 

Für die Anschaffung von Kraftfahrzeugen einer 
Type bzw. Marke, für die ein Preisaufschlag auf 
den Listenpreis für die Kupplungs- bzw; Getriebe- , 
automanik nicht feststel,lbar ,ist, weil vergleich­
bare Kraftfahrzeuge derselben Type bzw. Marke 
nicht, erzeugt werden, erschi~n ein Zuschuß in 
Höhe von 5000 Sausreichend. 

Der Normierung, daß vor Ablauf von fünf 
Jahren im allgemeinen ein neuerlicher Kosten­
ersatz (Zuschuß) nicht gewährt werden kann, 
liegt der Gedanke zugrunde, daß die Gebrauchs­
dauer derartliger Automatik-Binrichtungen im' 
allgemeinen, mit fünf Jahren angenommen wer­
den kann. Eine Sonder.regelung für den Fall des 
Ankaufes eines mit Automatik-Einrichtungen 
versehenen Gebrauchtwagens ersch,ien mit Rück­
sicht auf die zeitliche Begrenzung ,der Wieder~ 
gewährung des' K9stenersatzes bzV{. Zuschusses 
entbehrlich., 
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Textgegenüberstellung 

Abzuändernder Text 

S 2 A'bs. 3: 

(3) Eine Gesundheimchädigung gilt, wenn für 
~ie' auch nur eine Versor@Ungsleistung (§ 4) zu­
erkannt worden' ist, für immer,' und zwar 'auch 
bei der Inanspruchnahme jeder' anderen Versor­
gungsleistung (§ 4) als Dienstbeschädigung 1m 
Sinne des Abs. 1. Dies gilt jedoch nicht für die 
Zuerkennung einer Hilflosenzulage. 

§ 4 Ahs. 1 Z. 2: 

2. Beschädigtenrente, Familienzuschläge, 
Schwerstibeschädig,tenzulage, Pflegezulage, Blin­
,denzulage, Hilf.Iosenzulage, Führhundzulage. 

§ 4 Ahs. 2 Z. 6: 

6. krankenversicherungsrechtlichen Schutz. 

" 

§ 11' A'bs. 2 letzter Satz: 

Hat ,~ Zugeteilter unm~~telbar vor der Ein­
rückung zum Prä5enzdienst und seit der Beendi­
gung der Dienstleistung, durch die er die Dienst­
beschädigung erlitten hat, noch kein Arbeits­
einkommen bezogen, so ist ,das tägliche Kranken­
geld in dieser Höchstgrenze zu bemessen. ' 

§ 12 Abs. 3: 

(3) Die Bes<h:idigtenrente wird w1ihl1end einer 
mit voller Verpflegung verbundenen Heitbe­
handlung wei~r ,geleistet, doch ist eine bereits 
zuerkannte Pflegezulage (§. 27) ooer Hilflosen­
zulage (§ 27 a) mit 'dem ersten Tage des auf den 
Beginn der Heilbehaoolung folgenden vie1"ten 
Monates einzustellen und erst für den Monat 
wieder zu leisten, in dem ,die Heitbehandlung 
beendet wurde. Hat ein Beschädigter für unter­
haltsberechtigte Angehörige nicht zu sorgen, ist 
die Zahlung des Erhöhungsbetrages zur Beschä~ 
digtenrente nach § 23 ,Abs. 5 auf die ,gleiche 
Dauer einzustellen. Eine während einer mit 
voller Verpflegung vel'bundenen Heilhehandlung 
beantragte Pflegezulage oder Hilflosenzubge ist 
beim, Zutreffen der sonstigen Voraussetzungen 
frühestens vom EllSten des Monates an zu leisnen, 
in dem die Heilbehandlung beendet wul'de. Das 
gleiche gilt für den Anspruch auf einen Er­
höhungsbetrag zur Beschädigtenrente nach § 23 

Neu e r Tex't 

§ 2 Abs. 3: 

(3) Eine Gesundheitsschädigung gilt, wenn für 
sie aUch nur eine Versorgungsleistung (§ 4) zuer­
kannt worden ist, für immer, und zwar auch 
bei der Inanspruchnahme jeder anderen Versor­
gungsleistung (§ ,4) als Dienstbeschädigung im 
Sinne des Abs. 1. Dies gilt jedoch nicht für die 
Zuerkennung einer Hilflosenzulage und eines 
Zuschusses zu den Kosten für Diätverpflegung. 

§ 4 Abs. 1 Z. 2: 

2. Beschädigtenren te, Familienzuschläge, 
Schwerstbeschädigtenzulage, Pflegezulage, Blin­
denzulage, Hilflosenzulage, Führhundzulage, Zu­
schuß zu den Kosten für Diätverpflegung. 

§ 4 Abs. 2 Z. 6: 

6. Zuschuß zu den K~sten für Diätverpflegung; 

§ 4 Abs. 2 Z. 7: 

7. krankenversicherungsrechtlichen Schutz. 

§ 11 Abs. 2 letzter Satz: 

Hat ein Zugeteilter vor der Einrückung zum 
Präsenzdienst und seit der Beendigung der 
Dienstleistung, durch die er die Dienstbeschädi­
gung erlitten hat, noch kein Arbeitseinkommen 
bezogen, so ist das tägliche Krankengeld ,in dieser 
Höchstgrenze zu bemessen. 

§ 12 Abs. 3: 

(3) Die Beschädigtenrente wUrd während einer 
mit voller Verpflegung verbundenen Heilbehand­
lung weiter geleistet, doch ist eine bereits zuer­
kannte Pflegezulage (§ 27) oder Hilflosenzulage 
(§ 27 a) oder ein bereits zuerkannter Zuschuß 
zu den Kosten für Diätverpflegung (§ 26 b) mit 
dem ersten Tage des auf den Beginn der Heil­
behandlung folgenden vierten Monates einzu­
stellen und erst für den Monat wieder zu leisten, 
in dem die Heilbehandlung beendet wurde. Hat 
ein Beschädigter für unterhaltsberechtigte Ange­
hörige nicht zu sorgen, ist die Zahlung des 
Erhöhungsbetrages zur Beschädigtenren'te nach 
§ 23 Abs. 5 auf die gleiche Dauer einzustellen. 
Eine während einer mit voller Verpflegung ver­
bundenen Heilbehandlung beantragte Pflege­
zulage oder HrIflosenzulage oder ein beantragter 
Zu schuß zu den Kosten für Diätverpflegung ist 
beim Zutreffen der sonstigen Voraussetzungen 
frühestens vom Ersten des Monates an zu lei-;-
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12 _ 237 der Beilagen 

Abs: 5, wenn der Beschädigte für keine unter­
haltsberechtigten Angehörigen zu sorgen hat. 

§ 25 Ahs. 3 vorletzter Satz: 

'Bei Empfängern einer Beschädigtenrente ent­
sprechend einer Minderung der Erwerhsfähigke,it 
von 70 oder. 80 v. H. ist ein Zehntel, bei Emp­
fängern einer Beschädigtenrente entsprechend 
einer Minderung der Erwerbsfähigkeit von min­
destens 90 v. H. oder einer Hinterbliebenenrente 
ein Fünftel des auf Grund des Einheitswertes 
ermittelten Einkommens abzusetzen. 

sten, in dem die Heilbehandlung beendet wurde. 
Das gleiche gilt für den Anspruch auf einen Er­
höhungsbetrag zur Beschädigtenrente nach § 23 
Abs. 5, wenn der Beschädigte für keine unter­
haltsberechtigten Angehörigen zu sorgen hat. 

§ 25 Abs. 3 vorletzter Satz: 

Bei Empfängern einer Beschädigtenrente entspre- ' 
chend einer Minderung der Erwerbsfähigkeit 
von 50 v. H. ist ein Betrag im 

Ausmaß, von ..................... 10 v. H., 
von 60 v. H. ,ist ein Betrag im 

Ausmaß von ................ 0 0 • 0 15 v. H.; 
von 70 VO H. ist ein Betrag im 

Ausmaß von. 0.000 ••••• 0 •• 0 ••••• 20 v. Ho, , 
von 80 v. H. ist ein Betrag im 

Ausmaß von, .............. 0 0 • 0 0' 25 v. H., 
von 90 VO H. und mehr ist ein Betrag im 

Ausmaß von ... 0 ••• 0.0 ••••• 0.00. 30 v. Ho, 
bei Empfängern einer HinterbLiebenenrente ein 
Betrag im Ausmaß von 25 v. H. von dem auf 
Grund des Einheitswertes ermittelten Einkom­
men abzusetzen. 

§ 25 Ahs. 4 erster Satz: § 25 Abs. 4 erster Satz: 

WUl"de ein land- und .forstwirtschaftlicher Betrieb Wurde ein land- und forstwirtschaftlicher Betrieb 
vettraglich üheligeben, sind ,der Ermittlung des vertraglich übergeben, sind der Ermittlung des 
Einkommel1JS des übel"gebers ohne Rücksicht auf Einkommens des übergebers ohne Rücksicht auf 
Art und Ausmaß der aIU'9bedungenen Leistungen Art und Ausmaß der aus be dun genen Lei~tungen 
12 v. H. - bei Verheirateten 6 v. H. - des 10 v. H. - bei Verheirateten 5 v. Ho - des 
Letztmalig vor dem 1. Juli 1967 festgestellten letztmalig vor dem 1. Juli 1967 festgestellten 
Einheitswertes -des ühergebenen land- und forst- Einheitswertes des übergebenen land- und forst­
wirtschaftlichen Betriebes zugrunde zu legen. wirtschaftlichen Betriebes zugrunde zu legen. 

§ 26 b: 

§ 26 b. (1) Schwerbeschädigten ist wegen der 
ihnen erwachsenden außergewöhnlichen Ausgaben 
für eine ,ihnen verordnete Diätverpflegung auf 
Antrag zur Erhöhung der Beschädigtenrente nach 
§ 23 Abs. 5 ein Zuschuß zu gewähren, wenn die 
Diätverpflegung wegen einer der aufgezählten 
Erkrankungen erforderlich ist. Der Zuschuß be­
trägt bei Diätverpflegung wegen Zuckerkrank­
heit 100 S monatlich, wenn aber die Einschät­
zung nach den zu §21 Abs. 2 aufgestellten 
Richtsätzen eine Minderung der Erwerbsfähig­
keit von 50 v. H. oder 60 v. H. bedingt, 200 S 
monatlich, und, wenn die Einschätzung eine Min­
derung der Erwerbsfähigkeit ,von 70 v. H. oder 
mehr bedingt, 300 S monatlich. Für chronische 
Erkrankungen des Magens, des Darmes, der Gal­
lenblase ,und Leber ist ein Zuschuß nur' zu 
gewähren, wenn der Leidenszustand nach den 
zu § n Abs. 2 aufgestellten R,ichtsätzen eine 
Minderung der Erwerbsfähigkeit von ,insgesamt 
mindestens ·50' v. H. bedingt. Dieser Zuschuß 
beträgt 100 S monatlich. Absetzungen vom Ein­
kommen (§ 25) wegen außergewöhnlicher Aus­
gaben infolge Diätverpflegung sind nicht zuläs­
sig. Treffen mehrere Ansprüche auf einen Zuschuß 
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§ 27 Abs. 4: 

(4) Die Pflegezulage beträgt monatlich in der 
Stufe 

I 
II ............... '.' ............ . 
III ............................. . 
IV ............................. . 
V .............................. . 

800 S, 
1200 S, 
1600 S, 
2150 S, 
2700 S. 

An die Stelle dieser Beträge treten mit Wirkung 
vom 1. Juli 1967 und in der Folge vom 1. Jänner 
eines jeden Jahres ,die unter Booachtnahme auf 
§46 b vervielfachten Beträge. 

§ 28 Acbs. 4 zweiter Satz: 

Leidet ein Blinder außer an den Folg,en des 
Verlustes des Sehvermögens infolge Dienstbe­
schädigung noch an einem anderen Gebrechen, 
so ,daß erhöhte Pflege ,erfo1"der1>ich ist, so ist die 
Blindenzulage für Blinde auf das Ausmaß der 
Stufe IV, für praktisch Blinde auf das Ausmaß 
der Stufe III oder IV der Pflegezulage zu er­
höhen. 

auf Grund verschiedener Versorgungsleistungen 
zusammen, so gebührt dieser Zuschuß nur zu 
einer Versorgungsleistung. 

(2) An die Stelle der im Abs. 1 angeführten 
Beträge treten mit Wirkung vom 1. Jänner 1973 
und in der Folge vom 1. Jänner eines jeden 
Jahres die unter Bedachtnahme auf § 46b ver­
vielfachten Beträge. 

§ 27 Abs. 4: 

(4) Die Pflegezulage beträgt monatlich in der 

vom 1. Juli 1972 I 
Stufe bis 30. Juni 1973 vom 1. Juli 1973 an 

I 
II 
III 
IV 
V 

1517 S, 
2276 S, 
3680 S, 
4675 S, 
5669 S, 

2162 S, 
3243 S, 
4325 S, 
5407 S, 
6487 S. 

An die Stelle der ,in der ersten Spalte angeführ­
ten Beträge treten mit Wirkung vom 1. Jänner 
1973 und an die Stelle der in der zweiten Spalte 
angeführten Beträge mit Wirkung vom 1. Juli 
1973 und in der Folge vom 1. Jänner eines jeden 
Jahres die. unter Bedachtnahme auf § 46 b ver­
vielfachten Beträge. 

§ 28 Abs. 4 zweiter Satz: 

Erfordert der Verlust des Sehvermögens im 
Zusammenwirken mit anderen Gebrechen 
erhöhte Pflege und Wartung, so ist die Blinden­
zulage für Blinde auf das Ausmaß der Stufe IV, 
für prak,tisch Blinde auf das Ausmaß der Stufe III 
oder IV der Pflegezulage zu erhöhen. , 

Abschnitt VI a (§ 31 a): 

ABSCHNITT VI a 

Bezugsberechtigung und Fortset~ 
zu n g des Ve rf a h ren s im Fa 11 e des 
Todes des Anspruchsberechtigten 

§ 31 a. (1) Ist im Zeitpunkt des Todes des 
Anspruchsberechtigten eine fällige Geldleistung 
noch nicht ausgezahlt, so sind, sofern ~n diesem 
Bundesgesetz nichts anderes bestimmt wird, nach­
einander der Ehegatte, die leiblichen K>inder, die 
Wahlkinder, die Stiefkinder, der Vater, die Mut­
ter, die Gesch~ister bezugsberechtigt, alle diese 
Personen jedoch nur, wenn sie gegenüber dem 
Anspruchsberecht.igten zur Zeit seines Todes 
unterhaltspflichtig oder unterhaltsberechtigt 
waren oder mit ihm zur Zeit seines Todes in 
häuslicher Gemeinschaft gelebt haben. Steht der 
Anspruch mehreren K>indern oder Geschwistern 
des Verstorbenen zu, so· sind sie zu gleichen 
Teilen anspruchs berechtigt. Sind solche Person~n 
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S 32: 

§ 32. Ist der Tod die unmittelbare oder mittel­
bare Folge einer [)iens~beschäidigung, 50 wird 
Hinterhliebenenrente (§ 4 Aihs. 2 Z. 3) gewährt. 
Der Tod gilt ~et5 als Folge einer Diensobeschädi­
gung, wenn ein Beschädigter an einem Lei,den 
sci.rbt, das als DienstJbeschädigung anerkannt war 
und für das er his zum Tod Anspruch auf 
Beschädigtenreme haue. Hinterb1iebenen nach 
Schwerbeschä.digten, die bis zum Tod AD5pruch 
auf eine Beschädigtenrente für Erwerbwnfähige 
hatten, ist der Anspruch aouf Hinterb1iebenen­
re,nte auch dann ,gewahrt, wenn der Tod nicht die 
Folge einer Dienstbeschäd~gung war. Das gleiche 
gilt für Witwen und Waisen nach Schwerbe­
schädigten, die Ibis zum Tod Anspruch auf eine 
Pflegezulage hat:ten. . 

§ 37 Abs. 1: 

(1) Im Falle 'oer Wiederverehellchung erlischt 
der Anspruch auf Witwenve11SOrgung; an die 
Stelle des Anspruches auf Witwenrente trit:t ein 
Anspruch auf ,Albfertigung in der' Höhe des 
fünffachen Ja'hrC5betragesder Witwenreolie,: die 
,der Witwe im Monat der Wiederverehelichung 
zootand. Eine zu diesem Zeitpunkte wegen 
Erwerbsunfähigkeit geleistete Witwenrente ist 
der Berechnung des A'hfertigungsbetrages nur 
dann zugrunde zu legen, wenn die Erwerbsun­
fähigkeit voraussichtlich daueroo ist. Eine zur 
Witwenren1le (§ 33) geleistete Zooatzrente und 
eine zur Witwenrente geleistete Zulage{§ 34) 

'bleiben außer, Betracht. Hingegen sind die 
Sonderzahlungen ,bei der Berechnung des Abfer­
tigungsbetrages einzubeziehen. Witwenbe.lhilfen 
sind nicht abzufertigen. ' 

§ 44 Abs. 1: 

nicht vorhanden, so fällt die noch nicht aus ge- , 
zahlte Geldleistung in den Nachlaß. 

(2) Ist beim Tode des Anspruchswerbers oder 
Anspruchsberechtigten das Versorgungsverfahren 
noch nicht abgeschlossen, so sind zur Fortsetzung 
des Verfahrens nacheinander der Ehegatt~, die 
leiblichen Kinder, die Wahlkinder, die Stiefkin­
der, der Vater, die Mutter, die Geschwister 
berechbigt, alle diese Personen jedoch nur, wenn 
sie' gegenüber dem Anspruchsberechtigten zur 
Zeit seines Todes unterhaltspflichnig oder unter­
haltsberechtigt waren oder mit ihm zur Zeit 
seines Todes in hä~slicher Gemeinschaft gelebt 
haben. Sind solche Personen nlicht vorhanden, so 
sind die Rechtsnachfolger des Verstorbenen zur 
Fortsetz\lng des Verfahrensberechnigt. 

,§ 32: 

§ 32. Ist der Tod die unmittelbare oder mittel- ' 
bare Folge einer Dienstbeschädigung, so wird 
Hinterbliebenenrente (§ 4 Abs. 2 Z. 3) gewährt. 
Der Tod gilt, stets als Folge einer Dienstbeschä­
digung, wenn ein Beschädigter an einem Leiden 
stirbt, das als Dienstbeschädigung anerkannt war 
und für das er bis zum Tod Anspruch auf Beschä­
digtenrente patte. Hinterbliebenen nach Schwer­
beschädigten, die bis zum Tod Anspruch auf, eine 
Beschädigtenrente für Erwerbsunfäh~ge oder auf 
eine Pflegezulage hatten, ist der Anspruch auf 
Hinterbliebenenrente auch dann gewahrt, wenn 
der Tod nicht die Folge einer Dienstbeschädigung 
war· 

§ 37 Abs.l: 

(1) Im Falle der Wiederverehelichung erlischt 
der Anspruch auf Witwenversorgung; an die 
Stelle des Anspruches auf Watwenrente tritt ein 
Anspruch auf Abfertigung ~n der Höhe des 
fünffachen Jahresbetrages der Witwenrente, die 
der Witwe im Monat der Wiederverehelichung 
zustand. Eine zu diesem Zeitpunkte wegen 
Erwerbsunfähigkeit geleistete W'itwenrente ist 
der Berechnung des Abfertigungsbetrages nur 
dann zugrunde zu legen, wenn die Erwerbsunfä­
higkeit voraussichtlich dauernd ist. Eine zur Wit­
wenrente (§ 33) geleistete Zusatzrente und eine 
zur Watwenrente geleistete Zulage (§ 34) blei­
ben außer Betracht. Hingegen sind die Sonder­
zahlungen bei der Berechnung des Abfertigungs­
betrages einzubeziehen. Die Abfertigung 1st auch 
dann zu leisten, wenn die Witwe durch die 
Wiederverehelichung die österreich~sch~ . Staats­
bürgerschaft verloren hat. Witwenbeihilfen sind 
nicht abzufertigen. 

§ 44 Abs. 1: 

(1) Die EI1lernrente beträgt 20 v., H. der (1) Die Elternrente beträgt 20 v. H. der Bemes-
Bemessungsgruodlage (S' 24). Gebühren nach dem- sungsgrundlage (§ 24). Gebühren nach demselben 
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selben Verstorbenen zwei oder mehr Eltern­
renten, so sind diese innerhalb dieses Höchstaus­
maßes verhäknismäßig zu kürzen. Die Eltern­
ren~e gebührt jedoch· für jeden Ekernteil minde­
rtens in Höhe des gemäß § 46 Abs. 1 und 4 des 
Kriegropferversorgungsgesetzes 1957 für die 
Eltertiteilrente jeweils festgesetzten Betrages. 
Halben die Eltern zwei oder mehr Kinder 'durch 
Dienst-beschädigung verloren, so gebührt nur die 
für sie günstigere Retite; diese ist um ein Fünftel 
zu erhöhen. Die gleiche Erhöhung gebühf1t, wenn 
die Eltern infolge der Dienstbeschädigung das 
einzige Kind verloren haben. 

Verstorbenen zwei oder mehr Elternrenten, so 
sind diese innerhalb dieses Höchstausmaßes ver­
hältnismäßig zu kürzen. Die Elternrente gebührt 
jedoch für jeden Elternteil mindestens in Höhe 
des gemäß § 46 Abs. 1 ,und 4 des Kriegsopfer­

.versorgungsgesetzes 1957 für die Elternteilrente 
jeweils festgesetzten Betrages. Haben die Eltern 
zwei oder mehr Kinder durch Dienstbeschädi­
gung verloren; so gebührt nur die für sie gün­
stigere Rente; diese ist um ein Fünftel zu erhöhen. 
Die gleiche Erhöhung gebührt, wenn die Eltern 
infolge der Dienstbeschädigung das einzige Kind 
verloren haben. Der letzte Satz des § 32 ~st anzu­
wenden. 

§ 44 Abs. 2: § 44 Abs; 2: 

(2) Die Eltemrenten nach Abs. 1 sind nur in (2) Die Elternrenten nach Abs. 1 sind nur in 
dem Ausmaß zu leisten, als das Einkommen dem Ausmaß zu leisten, als das Einkommen (§ 25) 
(§ 25) der Eltern 75 v. H. der im § 12 Abs. 2 der Eltern die gemäß § 46 Abs. 2 und 4 des 
zweiter Satz ,des K:riegsopferversorgungsgesetzes Kriegsopferversorgungsgesetzes 1957 für Eltern-
1957 aufgestellten Einkommensgrenze zuzüglich teile und Elternpaare jeweils festgesetzten Bin­
eines Betrages in Höhe der nach Ahs. 1 in Be- kommensgrenzen nicht erreicht. Bei im gemein­
tracht kommenden Mindestelternrente nicht er- samen Haushalt lebenden Elternpaaren ist der 
reicht. Bei Elternpaaren, die im gemeinsamen Berechnung das gemeinsame monatliche EiIikom­
Haushalt leben, !ist -die Einkommensgrenze um men (§ 25) einschließlich der Elternrenten beider 
einen weiteren Betrag in Höhe ,der nach Abs. I' Elternteile (§ 44 Abs. 1) zugrunde zulegen. 
in Betracht kommenden Mindestekernrente und übersteigt bei solchen Elternpaaren das Einkom­
einen Betng in Höhe der Frauenzula.ge gemäß men (§ 25) zuzüglich der Elternrenten nach Abs. 1 
§ 17 des Kriegsopferversorgungsgesetzes 1957 zu die Einkommensgrenze, sind die Elternrenten je 
erhöhen, wobei ,der Berechnung das monatliche um die Hälfte des übersteigenden BetrageS zu 
Einkommen (§ 25) einschLießlich der Elternrenten kürzen. 
beider Elternteile (§ 44 Abs. 1) zugrunde zu 
legen ist. übersteigt bei solchen Elternpaaren 
das Binkommen (§ 25) zuzüglich der Eltern-
renten nach Albs. 1 die Einkommensgrenze, sind 
die Elternrenten je um ,die Hälfte des über-
steiJgenden Betrages zu kürzen. 

§ 46: § 45 a: 

§ 46, Bei der Bemessung der Hinterbliebenen- § 45 a. Bei der Bemessung der Hinterbliebenen-
rente sind die Bestimmungen des § 24 Abs. 8 rente sind die ;BestJimmungen des' § 24' Abs. 8 
entsprechen'd anzuwenden. entsprechend anzuwenden. ' 

§ 46: 

§ 46. (1) Hinterbliebenen ,ist wegen der ihnen 
erwachsenden außergewöhnlichen Ausgaben für 
eine ihnen verordnete Diätverpflegung auf An­
trag zur Zusatzrente gemäß § 33 ,Abs. 2, zur 
Witwenbeihilfe gemäß § 35 Abs; 2, zur Zusatz­
rente zur Waisenrente gemäß § 41 Abs. 2, zur 
erhöhten Waisenbeihilfe gemäß § 42 Abs. 2 und 
zur Elternrente gemäß § 44 ein Zuschuß zu 
gewähren, wenn die Diätverpflegung wegen einer 
der aufgezählten Erkrankungen erforderlich ist. 
Der Zuschuß beträgt bei Diätverpflegung wegen 
Zuckerkrankheit 100 S monatlich, wenn aber die 
Einschätzung nach den zu § 21 Abs. 2 aufgestell­
ten Richtsätzen eine Minderung der Erwerbs­
fähigkeit von 50 v. H.oder60 v. H. bedingt, 
200 S monatlich, und, wenn die Einschätzung 
eIDe Minderung der Er;werbsfähigkeit von 
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I. Hauptstück, Abschnitt VII a, überschrift: 

Anpassung von Versorgungs­
leistungen 

§ 46 b Abs. 2: 

(2) Die im §" 26 a Abs. 4, § 27 A'bs. 4, § 27 a 
Abs. 1, § 29, § 30 Abs. 2, § 46 a, § 69 Abs. 1 und 
im Abschnitt VII Abs. 1 Z. 1 bis 3 der Anlage zu 
§§ 15 und 16 angefühl"ten Beträge sind mit 
Wirkung vom 1. Juli 1967 mit dem Anpassungs­
faktor 1.081 und in der Folge mit Wirkung vom 
1. Jänner eines jeden Jahres mit dem Anpassungs­
faktor gemäß Abs. 1 zu vervielfachen. 

§ 461b Abs. 4: 

(4) Die Besttmmungen der Abs. 2 und 3 finden 
3!ufdie im § 52 Abs. 1 ang>eführten Beträge mit 
der Einschränkung Anwendung, daß diese Be­
träge der mit Wirksamkeit vom 1. Jänner 1970 
vorzunehmenden Anpassung zugrunde zu legen 
sind. 

70 v. H. oder mehr bedingt, 300 S 'monatlich. 
Für chronische Erkrankungen des Magens, des 
Darmes, der Gallenblase und Leber 1st ein Zu­
schuß nur zu gewähren, wenn der Leidenszustand 
nach den zu §- 21 Abs. 2 aufgestellten Richt­
sätzen eine Minderung der Erwerbsfähigkeit von 
insgesamt mindestens 50 v. H. bedingt. Dieser 
Zuschuß beträgt 100 S monatlich. Absetzungen 
vom Binkommen (§ 25) wegen außergewöhn­
licher Ausgaben infolge Diätverpflegung sind 
nicht zulässig. Treffen mehrere Ansprüche auf 
einen Zuschuß auf Grund verschiedener Versor­
gungsleistungen zusammen, so gebührt dieser 
Zuschuß nur zu einer Versorgungsleistung. § 12 
Abs. 3 gilt sinngemäß. 

(2) An die Stelle der im Abs. 1 angeführten 
Beträge treten mit Wirkung vom 1. Jänner 1973 
und in der Folge vom 1. Jänner eines jeden 
Jahres die unter Bedachtnahme auf § 46 b ver-
vielfachten Beträge. . 

I. Hauptstück, Abschnitt VII a, überschrift: 

A n pas s u n g von Ver s 0 r gun g sie i­
stungen und E.inkommensbeträgen 

§ 46 b Abs. 2: 

(2) Die im § 26 a Abs. 4, § 27 a Abs. 1, § 29, 
§ 30 Abs. 2,. § 46 a,§ 69 Abs. 1 und im Ab­
schnitt VII Abs. 1 Z. 1 bis 3 der Anlage zu 
§§ 15 und 16 angeführten Beträge sind mit Wir­
kung vom 1. Juli 1967 mit dem Anpassungs­
faktor 1,081 und in der Folge mit Wirkung vom 
1. Jänner eines jeden Jahres mit dem Anpas­
sungsfa~tor gemäß Abs. 1 zu vervielfachen. 

§ 46 b Abs. 4: 

(4) Die Bestimmungen der Abs. 2 und 3 finden 
auf die im § 26 b Abs. 1, § 46 Abs. 1 und § 52 
Abs. 1 angeführten Beträge mit der Einschrän­
kung Anwendung, daß diese Beträge der mit 
Wirksamkeit vom 1. Jänner 1973 vorzunehmen­
den Anpassung zugrunde zu legen s,ind. 

§ 46 b Abs. 5: 

(5) Die Anpassung der im § 27 Abs. 4 ange­
führten Beträge ist in der Weise vorzunehmen, 
daß die mit 1. Juli 1972 festgesetzten Beträge 
am 1. Jänner 1973 mit dem Anpassungsfaktor 
für das Kalenderjahr 1.973 und die mit 1. Juli 
1973 festgesetzten Betr~gemit dem Anpassungs­
faktor für das Kalenderjahr 1973 und am 1. Jän­
ner 1974 mit dem Anpassungsfaktor für das 
Kalenderjahr 1974' zu vervielfachen sind. Mit 
Wirkung vom 1. Jänner 1975 und ,in der Folge 
mit Wirkung vom 1. Jälmer eines jeden,Jahres 
sind die Beträge mit dem Anpassungsfaktor 
gemäß Abs. 1 zu vervielfachen. Der Verviel­
fachung sind jeweils die für das vorangegangene 
Jahr ermittelten Beträge zugrunde zu legen. 
Abs. 3 letzter. Satz ,ist anzuwenden. 
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§ 46 b A:bs.5: 

(5) Die Bestimmungen der Abs. 1 bis 3 gelten 
auch hinsichtlich der gemäß § 25 Abs. 3 bis 7 
errechneten Einkommensbeträge. 

§ 46 b Abs. 6: 

(6) Die sich aus Abs. 3 ergebenden Beträge 
sind alljährlich durch Verordnung des Bundes­
ministeriums für soziale Verwaltung festzustellen. 

§ 46 b Abs. 7: 

(7) Die auf Grund der Anpassung sich jeweils 
ergebende Neuhemessung von Versorgungslei­
stungen ist von Amts wegen vorzunehmen; 
Bescheide sind mir auf Verlangen zu erlassen. 

§ 52 Abs. 1 'Und 2: 

(1) Für jeden Versicherten ist ein Durch­
schnrttsbeitrag in der Höhe von monatLich 74 S 
zu entrichten. Gehören mehrere Versicherte 
einem gemeinsamen Haushalt an, ist der Beitrag in 
-dieser Höhe, nur für ,den Ve!lSicherten, der die 
höchste Rente nach diesem Bundesgesetze bezieht, 
bei gleich hoher Rente nur für den ältesten 
Versicherten (Hauptversicherten) zu entl1ichten; 
kommen für die V'ersicherung nur Warsen in 
Betracht, gilt ,die' jüngste Waise als. Hauptver­
sicherter. Für aUe übrigen Versicherten (Zusatz­
versicherte) beträgt der Durch'schnittS'beitrag 
monatlich 15 S. Zum Beitrag für versicherungs­
pflichtige Hauptversicherte (§ 47) hat der Ver­
sicherte einen Anteil -vün 25 S zu leisten. Den 
U nterschiedsbetr3!g auf -den Versicherungsbeitrag 
für versicherungspflichtige Hauptversicherte und 
den Beitrag für versicherungspflichtige Zusatz­
venicherte hat -der Bund zu leisten. An die 
Stelle der vorangeführten Beträge treten mit 
Wirkung vüm 1. Jänner 1970 und in der Folge 
vom 1. Jänner eines jeden Jahres die unter 
Bedachtnahme auf § 46 b v-ervielfachten Beträge. 

(2) per vün den Pflichtversicherten zu tragende 
Beitragsanteil und ,der von den freiwillig Ver­
sicherten zu entJ:1ichtende VersicherungsbeitraJg 
werden durch das zuständige Landesinvalidenamt 
vün der dem Versicherten zustehenden Rente 
einbehalten. Die Landesinval~denämter überwei­
sen -die Beiträge allmonatlich an den Hauptver­
band der österreichischen SO'z-ialversicherungs­
träger ; dieser teilt die einlangenden Beiträge auf 

§ 46 b Abs. 6: 

(6) Die Bestimmungen der Abs. 1 bis 3 gelten 
auch hinsichtlich der gemäß § 25 Abs. 3 bis 7 
errechneten Einkommensbeträge. 

§ 46 b Abs. 7: 

(7) Die sich aus Abs. 2, 3, 4 und 5 ergebenden 
Beträge sind alljährlich durch Verordnung des 
Bundesministers für Süziale Verwaltung festzu­
stellen. 

§ 46 b Abs. 8: 

(8) Die auf Grund der Anpassung sich jeweils 
ergebende Neubemessung vün Versürgungslei­
stungen ist von Amts wegen vürzunehmen; Be­
smeide sind nur auf Verlangen zu erlassen. 

§ 52 Abs. 1 und 2: 

(1) Für jeden Versicherten ist ein Durdl­
schnittsbeitrag in .der Höhe vün münatlidl 140 S 
zu entrichten. Gehören mehrere Versidlerte 
einem gemeinsamen Haushalt an, sO' ist der Bei­
trag in dieser Höhe nur für den Versidlerten, 
der die höchste Rente nadl diesem Bundesgesetze 
bezieht, bei gleich hoher Rente nur für den älte­
sten Versicherten (Hauptversidlerten) zu entridl­
ten; kümmen für die Venidlerung nur Waisen 
in Betracht, ,sO' gilt die jüngste Waise als Haupt­
versidlerter. Für alle übrigen Versicherten (Zu­
satzversicherte) beträgt der Durdlschnittsbeitrag 
münatlidl 27 S. Zum Beitrag für versidlerungs­
pflichtige Hauptversidlerte (§ 47) hat der Ver­
sicherte einen Anteil ,in Höhe von 3 v. H. des 
jeweiligen Betrages der gebührenden Hinterblie­
benenrente, Witwenbeihilfe üder Waisenbeihilfe 
zu leisten. Den Unterschiedsbetrag auf den Ver­
sicherungsbeitrag für versidlerungspflichtige 
Hauptversicherte und den Beitrag für versidle­
rungspflichnige Zusatzversidlerte h~t der Bund 
zu leisten. Der vün den Pflichtversicherten zu 
tragende Beitragsanteil und der von den frei­
willig Versicherten (§ 48) zu entrichtende Ver­
sicherungsbeitrag werden durch das zuständige 
Landeslnvalidenamt (§ 75) von der dem Ver~ 
sicherten zustehenden Rente einbehalten. Die Bei­
träge üder Beitragsanteile der Versidlerten sind 
vüm Einkümmen (§ 25) nicht abzusetzen. An 
die Stelle der vorangeführten Beträge treten mit 
Wirkung vüm 1. Jänner 1973 und in der Fülge 
vüm 1. Jänner eines jeden Jahres die unter 
Bedachtnahme auf § 46 b vervielfachten Beträge. 

(2) die Landesinvalidenämter überweisen die 
Beiträge allmonatlidlan den Hauptverband der 
österreichischen Sozialversicherungsträger; dieser 
teilt die einlangenden Beiträge auf die einzelnen 
Gebietskrankenkassen nach einem Schlüssel auf, 
der vüm Bundesminister für süziale Verwaltung 
auf Antrag des Hauptverbandes der österreichi­
schen . Süzialversicherungsträger unter Berücksich­
tJigung des nachgewiesenen Aufwandes für die 
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die einzelnen Gebietskrankenkassen nach einem 
Schlüssel auf, der vom Bundesministerium für 
soziale Ve1"waltung auf Antrag des Hauptver­
bandes der österrelichischen Sozialversicherungs­
träger unter Berücksichtigung des nachgewiesenen 
Aufwandes für die Krankenversicherung der 
Hinterbliebenen festgesetzt wird. Reicht der 
Beitrag nicht aus, um den nachgewiesenen Auf­
wand zu decken, so kann der Aufteilungsschlüssel 
zugunsten der Gebietiskrankenkasse ahgeändert 
werden, deren allgemeine finanzielle La.ge dies 
begründet. 

§ 54 Abs. 1: 

(1) Als Reisekosteh, die einem Yel"SOrgungs­
berechtligten (Versorgungswer'ber) im Sinne des 
§ 6 Abs. 4, § 15 Ahs. 5 und § 17 A~s. 6 oder 
dadurcherwach5en, daß er einer Vorladung durch 
eine zur Durchführung ,dieses Bundesgesetzes 
berufene Stelle. Folge leistet, sind die Kosten für 
die 2. Wagenklasse des Personenzuges auf Eisen­
bahnen oder für den 2. Schiffsplatz, bei offen­
sichtlicher Gehrechlichkeit oder schwerem Leiden 
für die 1. Wagenklasse des Person~nzuges auf 
Eisenbahnen oder für ,den 1. Schiffspl:litz zu 
, ersetzeri. Schnellzugzuschläge sind zu ersetzen, 
wenn die Benützung des Schnellzuges aus beson­
deren Gründen erforoerliich war oder wenn der 
zurückgelegte Reiseweg mehr als 100 km beträgt. 
Die Kosten für die Benützung eines anderen 
Verkehrsmittels sind dann zu ersetzen, wenn die 
Benützung der Eisenbahn nicht mögl<ich oder im 
Hinblick auf die sonst erwachsenden Kosten und 
den Mehraufwand an Zeit untunlich war. Kosten 
für die Benützung örtlicher Massenverkehrs­
mittel sind bei offensichdicher Gebrechlichkeit 
oder schwerem Leiden zu ersetzen sowie wenn 
die Entfernung zwischen der Wohnung und dem 
Besnimmungsort mehr als 2 km beträgt. War 
wegen des körperlichen Zustandes eine Begleit­
person notwendig, sind die für diese erwachsenen 
Reisekosten' im angeführten Ausmaß zu ersetzen. 
In gleicher Weise sind die Kosten der Beförde~ 
rung notwendiger Hilfsmittel und des Führ­
hundes (§ 16) zu ersetzen. 

,§ 54 Abs. 2: 

(2) Zu den Reisekosten zählt auch der Mehr­
aufwand für Verpflegung und Nächtigung. Dieser 
Mehraufwand ist in der Höhe der im Gebühren­
anspruchsgesetz 1965, BGB!. Nr. 179, jeweils für 
Zeugen vorgesehenen Vergütungssätze zu er­
setzen. 

Krankenversicherung der HinterbLiebenen fest­
gesetzt wird. Reicht der Beitrag nicht aus, um 
den nachgewiesenen Aufwand zu decken, so. kann 
der Auf teilungs schlüssel zugunsten der GebietS­
krankenkassen abgeändert werden, deren allge­
Pleine finanzielle Lage dies begründet. 

§ 54 Abs. 1: 

(1) Als Reisekosten, die einem Versorgungs­
berechtigten (Versorgungswerber) im Sinne des 
§ 6 Abs. 4, § 15 Abs. 5 und § 17 Abs. 6 oder 
dadurch erwachsen, daß er einer V 9rladung durch 
eine zur Durchführung dieses Bundesgesetzes 
berufene Stelle Folge leistet, sind die Kosten für 
die 2. Wagenklasse des Personenzuges auf Eisen­
bahnen oder für den 2. Schiffsplatz, bei offen­
sichtl-icher Gebrechlichkeit oder schwerem Leiden 
für die 1. Wagenklasse des Personenzuges auf 
Eisenbahnen oder für den 1. Schiffsplatz zu 
ersetzen. Schnellzugzuschläge sind zu ersetzen, 
wenn die Benützung des Schnellzuges aus beson­
deren Gründen erforderlich war öder wenn der 
zurückgelegte Reiseweg mehr als 100 km beträgt. 
Die Kosten für die Benützung eines anderen 
Verkehrsmittels sind dann zu ersetzen, wenn 
die Benützung der Eisenbahn nicht mögl:ich .oder 
im Hinblick auf die sonst erwachsenden Kosten 
und den Mehraufwand an Zeit untunlich war. 
Kosten für die Benützung örtlicher Massenver~ 
kehrsmittel sind bei offensichtlicher Gebrechlich­
keit oder schwerem Leiden zu ersetzen sowie 
wenn oie Entfernung zwischen der Wohnung und 
dem Bestimmungsort mehr als 2 km beträgt. 
War wegen des körperlichen Zustandes eine 
Begleitperson notwendig, sind die für diese 
erwachsenen Reisekosten im angeführten Aus­
maß zu ersetzen. In gleicher Weise sind die 
Kosten der Beförderung notwendiger Hilfsmittel 
und des Fürhundes (§ 16) zu ersetzen. Der Ver­
sorgungsberechtigte (Versorgungswerber) hat alle 
für ihn und für eine allfälLige Begleitperson sowie 
für die Beförderung notwendiger Hilfsmittel 
oder des Führhundes ,in Betracht kommenden 
Tarifermäßigungen !in Anspruch zu nehmen. 

§ 54 Abs. 2: 

(2) Zu den Reisekosten z~hlt auch der Mehr­
a,!fwand für Verpflegung u.nd Nächtigung sowie 
dle Entschädigung für Zeitversäumnis. Der Ersatz 
des Mehraufwandes sowie die Entschädigung für 
Zeitversäumnis sind jeweils in dem für Zeugen 
nach dem Gebührenanspruchsgesetz 1965, BGB!. 
Nr. 179, vorgesehenen Ausmaß zu leisten. 
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§ 55 Abs. 1 erster Satz: 

DieBeschädigten~enten sowie die Zulagen gemäß 
S§ 27 bis 29 fallen mit dem Monat an, in dem die 
Voraussetzungen für die Zuerkennung 'erfüllt 
sind, frühestens jedoch mit dem Monat, in dem 
der Anspruch geltend gemacht wurde. 

§ 55 Abs. 3 ,erster Satz: 

Die Hinterbliebenenrenten, Hilflosenzulagen 
(§ 46 a) sowie Witwenbeihilfen und Waisenbei­
hilfen fallen mit ,dem Monat an, in dem die 
Voraussetzungen für die Zuerkennung erfüllt 
sind, frühestens mit dem Monate, der auf den 
Sterbetag der Person folgt, nach der der An­
spruch geltend gemacht wurde. 

§ 56 Abs. 1: 

(1) Die Beschä.digtenrenten, Schwerstbes'chädig­
tenzulagen, Pflegezulagen, Hilflosenzulagen, Blin­
denzulagen, Führhundzulagen und die Hinter­
bliebenenrenten sowie die Witwenbeihilfen und 
die Waisenbeihilfen sind für die Dauer des unge.­
änderten Bestandes ihrer tatsächlichen und recht­
lichen Voraussetzungen unbefristet zuzuerkennen. 

§ 56 Abs. 3 Z. 3 und 4: 

3. die Bestimmungen der Z. 1 und 2 gelten 
sinngemäß für Schwerstbeschädigtenzulagen, 
Pflegezulagen, Hilflosenzulagen und Blindenzu­
'agen (§§ 26 a, 27, 27 a, 46 a und 28) bei Ver­
änderungen im Zustand der Hilflosigkeit oder 
BlindB:eit; 

4. die Neubemessung einer vom Einkommen 
(§ 25), abhängigen Versorgungsleistung, die auf 
Grund der alljährlichen Pensions- oder Renten­
anpassung erforderlich list, wird mit dem Ersten 
des Monates wirksam, in dem die Einkommens­
änderung eingetreten ist; 

§ 60 Abs. 1 letzter Satz: 

Ansprüche auf Pflegezulage oder Blindenzulage, 
Hilflosenzulage, Führhundzulage, Sterbegeld so­
wie auf das Kleider- und Wäschepauschale (Ab­
schnitt VII der Anlage) können weder verpfändet 
noch gepfändet werden. 

§ 55 Abs. 1 erster Satz: 

Die Beschädigtenrenten, die Zulagen gemäß §§ 27 
bis 29 sow.ie die Zuschüsse gemäß § 26 b fallen 
mit dem Monat an, in dem die Voraussetzungen 
für die Zuerkennung erfüllt sind, frÜhestens 
jedoch rmt dem Monat, in dem der Anspruch 
geltend gemacht wurde. 

§ 55 Abs. 3 erster Satz: 

Die Hinterbliebenenrenten, die Zuschüsse zu den 
Kosten für Diätverpflegung (§ 46), die Hilflosen­
zulagen (§ 46 a) sowie die WitwenbeihiIfen und 
Waisenbeihilfen fallen rmt dem Monat an, in dem 
die Voraussetzungen für die Zuerkennung erfüllt 
sind, frühestens mit dem Monat, der auf den 
Sterbetag der person folgt, nach der der An­
spruch geltend gemacht wurde. 

"§ 56 Abs. 1: 

(1) Die Beschädigtenrenten, Familienzuschläge, 
Schwerstbeschädigtenzulagen, Zuschüsse zu den 
Kosten für Diätverpflegung, Pflegezulagen, Hilf­
losenzulagen, Blindenzulagen, FührhundzuIagen 
und Hinterbliebenenrenten sowie die Witwen­
beihilfen und Waisenbeihilfen sind für die Dauer 
des ungeänderten Bestandes ihrer tatsächlichen 
und rechtlichen Voraussetzungen unbefristet 
zuzuerkennen. 

§ 56 Abs. 3 Z. 3 und 4: 

3. die Bestimmungen der Z. 1 und 2 gelten 
sinngemäß für Schwerstbeschädigtenzulagen, 
Pflegezulagen, Hilflosenzulagen, Blindenzulagen 
und Zuschüsse zu den Kosten für/ Diätverpfle­
gung (§§ 26 a, ,27, 27 a, 46 a, 28, 26 bund 46) 
bei Veränderungen im Zustande der für die 
Ermittlung der Summe der Hundertsätze maß­
gebenden einzelnen Dieristbeschädigungen, bei 
Veränderungen im Zustande der Hilflosigkeit 
oder Blindheit oder des Leidenszustandes, der 
Diätverpflegung erforderLich macht; . 

4. die Neubemessung einer vom Einkommen 
(§ 25) abhängigen Versorgungsleistung, <ije auf 
Grund der alljährlichen Pensions- und Renten­
anpassung oder der Anpassung von Einkommens­
beträgen gemäß § 25 Abs. 7 oder der 1\nderung 
der Bewertungssätze gemäß § 25 Abs. 8 erforder~ 
lich ist, wird mit dem Ersten des Monates wirk­
sam, in' dem die Einkommensänderung eingetre­
ten ist; 

§ 60 Abs. 1 letzter Satz: 

Ansprüche auf Pflegezulage oder Blindenzulage 
(§§ 27, 28), Hilflosenzulage (§§ 27 a und 46 a), 
Zuschuß (§§ 26 bund 46), Führhundzulage (§ 29), 
Sterbegeld (§ 30) sowie auf das Kleider- und 
Wäschepauschale (Abschnitt VII der Anlage zu 
§§ 15 und 16) können weder verpfändet noch 
gepfändet werden. 
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§ 61 Abs. 2: 

(2) Für die Dauer der Rentenumwandlung 
nach Abs. 1 ist dem Schwerbeschädigten die 
Beschädigtenrente sowie die Schwerstbeschädig­
tenzuIa:ge lediglich im Ausmaß von 20 v. H. zu 
zahlen. Familienzuschläge sind in voller Höhe, 
Pflegezulage, Blindenzulage und Hilflosenzulage 
in halber Höhe weiter zu leisten. 

§ 63 Abs. 1 letzter Satz: 

Beschädigtenrenten entsprechend einer Minde­
rung der Erwerbsfähigkeit von 30 und 40 v. H., 
Erhöhungen der Beschädigtenrenten (§ 23 Abs. 5), 
Familienzuschläge, Schwerstbeschädigtenzulagen, 
Pflegezulagen, Blindenzulagen, Hilflosenzulagen, 
Führhundzulagen, Zusatzrenten zur Witwenrente 
und Zulagen gemäß § 34 sind nicht abfertigungs­
fähig. 

§ 70 Abs. 1: 

(1) Alle Zahlungen sind auf zehn Groschen in 
der Weise zu runden, daß Beträge unter fünf 
Groschen' unberücksichtigt bleiben und solche 
von fünf oder mehr Groschen als zehn Groschen 
gerechnet werden. 

§ 85 Abs. 1 erster Satz: 

Im Falle eines nachgewiesenen dringenden Be­
darfes sind den Versorgungswerbern noch vor 
Abschluß des Ermittlungsverfahrens Vorschüsse 
auf die zu gewährende Beschädigtenrente, Hinter­
bliebenenrente und Zusatzrente zu gewähren, 
wenn es wahrscheinlich ist, daß der angemeldete 
Versorgungsanspruch 'begründet ist. 

§ 87 a: 

§ 87 a. Die Gemeinden sind~verpflichtet, ~uf 
Ersuchen der Behörden der Heeresversorgung 
im Ermittlungsverfahren zur Durchführung 
dieses Bundesgesetzes mitzuwirken. Die Finanz­
ämter sind den Behörden der Heeresversorgung 
zur Auskunftserteilung hinsichtlich solcher Ver­
hältnisse verpf1ichtet, die unmittelbar die Ab­
gabenfestsetzung beeinflußt haben, sofern diese 
Daten nicht aus Abgabenbescheiden, die den 

§ 61 Abs. 2: 

(2) Für die Dauer der Rentenumwandhmg nach 
Abs. 1 ist dem Schwerbeschädigten die Beschädig­
tenrente sowie die Schwerstbeschädigtenzulage 
lediglich im Ausmaß von 20 v. H. zu zahlen. 
Familienzuschläge sind in voller' Höhe,' Pflege­
zulage, Blindenzulage und Hilflosenzulage in 
halber Höhe weiter zu leisten. Ein zu den Kosten 
für Diätverpflegung gewährter Zuschuß ist ein­
zustellen. 

§ 63 Abs.1 letzter Satz: 

Beschädigtenrenten entsprechend einer Minde­
rung der Erwerbsfähigkeit von 30 und 40 v. H., 
Erhöhungen der Beschädigtenrenten (§ 23 Abs. 5), 
Familienzuschläge, Sch,werstbeschädigtenzulagen, 
Pflegezulagen, Blindenzulagen, Hilflosenzulagen, 
Führhundzulagen, Zusatzrenten zur Witwenrente, 
Zulagen gemäß § 34 und Zuschüsse zu den Kosten 
für Diätverpflegung sind nicht abfertigungsfähig. 

§ 64 Abs. 4: 

(4) Wird 'eine Beschädigtenrente nach' Auszah­
lung einer Abfertigung wegen Verminderung des 
Grades der Erwerbsfähigkeit erhöht, gelten die 
Bestimmungen über den abgefertigten Renten­
teil nach § 64 Abs. 1 nicht für den sich jeweils 
aus der Neueinschätzung der Minderung der 
Erwerbsfähigkeit ergebenden Erhöhungsbetrag. 

§ 70 Abs. 1: 

(1) Die den Versorgungsberechtigten nach die­
sem Bundesgesetz gebührenden :in Geld beste­
henden Versorgungsleistungen sind auf volle 
Schillingbeträge zu runden; hiebe i sind Beträge 
unter 50 Groschen zu vernachlässigen und Be­
träge von 50 Groschen an auf einen Schilling zu 
ergänzen. 

§ 85 Abs. 1 erster Satz: 

Im Falle eines nachgewiesenen dringenden Be­
darfes sind den Versorgungswerbern noch vor 
Abschluß des Ermittlungsverfahrens Vorschüsse, 
auf die nach diesem Bundesgesetz Z).l gewährenden 
Geldleistungen zu gewähren, wenn' es ,wahrschein­
lich ist, daß der angemeldete Versorgungs­
anspruch begründet ist. 

§ 87 a: 

§ 87 a. Die Gemeinden und die Träger der 
So:vialversicherung sind verpflichtet, auf Ersuchen 
der, Behörden, der Heeresversorgung im Ermitt­
lungsverfahren zur Durchführung dieses Bundes­
gesetzes mitzuwirken. Die Finanzämter sind den 
Behörden der Heeresversorgung zur Auskunfts­
erteil ung hinsich tlich solcher Verhältnisse ver­
pflichtet, die unmittelbar die Abgabenfestsetzung 
beeinflußt haben, sofern diese Daten nicht aus 
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Landesinvaliden~mtern zugänglich sind, entnom- Abgabenbescheiden, die den Landesinvaliden­
men werden können. ämtern zugänglich sind, entnommen werden kön­

nen. 

§ 94 Abs. 1: 

(1) Können Personen, denen nach den Be­
slJimmungen dieses Bundesgesetzes Leistungen 
zustehen, den EJ;'satz des Schadens, der ihnen aus 
einer ,im § 1 genannten Ursache erwachsen ist, 
auf Grund anderer gesetzlicher Vorschriften be­
anspruchen, geht der Anspruch 'auf den Bund 
insoweit über, als dieser Leistungen zu erbringen 
hat. Ansprüche auf Schmerzengeld gehen auf den 
Bund nicht über. 

Abschnitt 11 Abs. 2 der Anlage zu §§ 15 und 16: 

§ 94 Abs.1: 

(1) Können Personen, denen nach den Bestim­
mungen dieses Bundesgesetzes Leistungen zuste­
hen, den Ersatz des Schadens, der ihnen durch 
einen Unfall oder ein sonstiges Ereignis erwach­
sen ist, auf Grund anderer Rechtsvorschriften 
beanspruchen, so geht dieser Anspruch auf den 
Bund insoweit über, als dieser aus diesem Anlaß 
Leistungen zu erbringen hat. Dies gilt nicht· für 
den Anspruch auf Schmerzengeld. 

Abschnitt II Abs. 2 der Anlage zu §§ 15 
und 16: 

(2) Oberschenkelamputierten und hinsichtlich (2) Schwerbeschädigten ist für die Änderung 
,ihrer Gehbehinderung ihnen gleichzuhaltenden der Bedienungseinrichtungen an eigenen Motor­
Beschädigten werden die Kosten, die ihnen aus fahrzeugen, für die Beschaffung und den Einbau 
Änderungen an Bedienungseinrichtungen an· von Zusatzgeräten, für die Ausstattung von 
eigenen Motorfal:J.rzeugen sowie für die Beschaf- Motorfahrzeugen mit einer automatischen Kupp­
fung von Zusatzgeräten für eigene Motorfahr-Iung, einer automatischen Kraftübertragung oder 
zeuge erwachsen, ersetzt, sofern die Änderung einer ähnlichen Vorrichtung ein Kostenersatz bis 
oder Beschaffung von der Verkehrsbehörde vor- zur Höhe von 7000 S zu gewähren, wenn die 
geschrieben und im Zulassungsschein eingetragen Änderung oder Beschaffung wegen der Dienst­
wird. Das gleiche gilt unter dieser Voraussetzung beschädigungsfolgen erforderlich ist und von der 
für sonstige Gehbehinderte sowie für Ober- oder Behörde vorgeschrieben wird. Sofern bei der 
Unterarm- oder Handamput!ierte, sofern sie aus Beschaffung eines Motorfahrzeuges, für· dessen 
beruflichen Gründen auf die Benützung eines fabrikmäßige Sonderausstattung mit einer auto­
Motorfahrzeuges angewiesen sind. Ein neuerlicher matischen Kupplung, einer automatischen Kraft­
Kostenersatz ist im allgemeinen frühestens 'nach übertragung oder einer ähnlichen Vorrichtung 
Ablauf von fünf Jahren zulässig. Mehrkosten in Form eines Aufschlages auf den 

Listenpreis erhoben werden, sind sie Schwer­
beschädigten unter den gleichen Voraussetzungen 
bis zur Höhe von 7000 S zu ersetzen. Erwirbt der 
Schwerbeschädigte ein Motorfahrzeug, das in der 
serienmäßigen Ausstattung nur mit einer auto­
matischen Kupplung oder einer automatischen 
Kraftübertragung geliefert Wlird, ist an Stelle 
eines Kostenersatzes ein Zuschuß in Höhe von 
5000 S zu gewähren. Die Gewährung eines neuer­
Lichen Kostenersatzes (Zuschusses) ist im allge­
meinen frühestens nach Ablauf von fünf Jahren 
zulässig. 

Artikel U 

(1) Die in Durchführung dieses Bundesgesetzes 
erforderliche Neubemessung von Versorgungs­
leistungen hat von Amts wegen zu erfolgen. ' 

(2) § 64 Abs. 4 des Heeresversorgungsgesetzes 
'findet auch auf Beschädigtenrenten Anwendung, 
die vor Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes durch 
Auszahlung einer Abfertigung gemäß §§ 62 
und 63 des Heeresversorgungsgesetzes umgewan­
delt wurden. Eine Nachzahlung für die Zeit vor 
Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes findet jedoch 
nicht statt. 

237 der Beilagen XIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 21 von 22

www.parlament.gv.at



22 237 der Beilagen 

Artikel III 

(1) Die Z. 26 des Art. I tritt am 1. Jänner 
1973, alle übrigen Bestlimmungen dieses Bundes­
gesetzes treten arn L Juli 1972 ,in Kraft. 

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
ist· der Bundesminister für soziale Verwaltung 
betraut. 

237 der Beilagen XIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)22 von 22

www.parlament.gv.at




